
1 Einführung

1.1 Die vier Grundfragen des Rechnungswesens

Jeder muss rechnen, daher auch der Unternehmer, dies ist eine Binsenweisheit. Welche Grundfragen sollen 
und müssen nun durch das betriebliche Rechnungswesen beantwortet werden?

(1) Kommt das Unternehmen mit seinen Zahlungsmitteln aus?

(2) Wie reich ist das Unternehmen zu einem bestimmten Zeitpunkt?

(3) Hat ein Unternehmen im Verlauf einer Rechnungsperiode einen Gewinn oder einen Verlust erzielt?

(4) Was kostet die im Unternehmen erstellte Leistung?

(1) Kommt das Unternehmen mit seinen Zahlungsmitteln aus?

Zusatzfrage: Was ist zu tun, wenn der Zahlungsmittelbestand und die laufenden Einzahlungen nicht 
ausreichen, um alle notwendigen Auszahlungen für Investitionen, für laufende Aufwendungen, für 
Kreditrückzahlungen etc. zu decken bzw. wie sollen etwaige Überschüsse verwendet werden?

Diese Fragen soll die „Finanzrechnung“ beantworten.

(2) Wie reich ist das Unternehmen zu einem bestimmten Zeitpunkt?

In der Sprache des betrieblichen Rechnungswesens ist dies die Frage nach dem Reinvermögen oder dem 
Eigenkapital.
Wie leicht zu zeigen ist, hat „Reichtum“ nichts mit Zahlungsfähigkeit zu tun. Solange dem Unternehmen 
Kredit gewährt wird, ist es zahlungsfähig. Zahlungsfähig bedeutet jedoch nicht „reich“. Zwei kleine 
Beispiele sollen dies verdeutlichen.

Schon jetzt können Sie erkennen, dass die Frage nach dem „Reichtum“ nicht immer leicht zu beantworten 
sein wird.

Beispiele: Zahlungsfähigkeit und Reinvermögen
 Herr Maier hat EUR 1.000,00 erspart und borgt weitere EUR 2.000,00 von einem guten Freund.  

Er fährt ins Kasino und verliert EUR 2.500,00.  
Herr Maier ist immer noch zahlungsfähig, da ihm zunächst EUR 500,00 verbleiben.  
„Reich“ ist er wohl kaum, da seinem „Vermögen“ von EUR 500,00 Schulden in der Höhe von 
EUR 2.000,00 gegenüberstehen.

 Frau Gruber hat EUR 80.000,00 erspart und kauft sich eine Alteigentumswohnung um 
EUR 240.000,00.  
Die Anzahlung beträgt EUR 60.000,00, den Rest borgt ein Kreditinstitut. Die verbleibenden 
EUR 20.000,00 verwendet Frau Gruber für ihre Einrichtungswünsche.  
Beim Einzug sind Geldbörse und Bankkonto leer. Frau Gruber hat zwar keine Zahlungsmittel, sie ist 
jedoch nicht „arm“, da sie eine Eigentumswohnung samt Einrichtung im Wert von ca. 
EUR 260.000,00 besitzt und nur EUR 180.000,00 Schulden hat.
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Einführung in die Buchhaltung im Selbststudium: Informationsteil
Die Frage nach dem Reichtum (dem „Eigenkapital“) zu einem bestimmten Zeitpunkt ist daher mit zahlrei-
chen Bewertungsproblemen verbunden, die uns noch beschäftigen werden.

(3) Hat ein Unternehmen im Verlauf einer Rechnungsperiode einen Gewinn oder einen Verlust 
erzielt?

Auch diese Frage ist nicht leicht zu beantworten.

Die Beispiele zu den Fragen (2) und (3) zeigen, dass die Ermittlung des Reinvermögens zu einem 
bestimmten Zeitpunkt und die Ermittlung des Gewinnes bzw. des Verlustes für eine bestimmte Periode 
viele Fragen aufwerfen.

Die Höhe des Reinvermögens und des Gewinnes bzw. Verlustes von Unternehmen interessiert viele, 
nämlich Eigentümer bzw. andere Unternehmer, die sich beteiligen wollen, Kreditgeber, Steuerbehörden, 
Arbeitnehmer des Unternehmens und deren Vertreter.

Der Gesetzgeber hat daher umfangreiche Vorschriften geschaffen, um die Ermittlung des Reinvermögens 
(Frage (2)) und des Gewinnes bzw. des Verlustes von Unternehmen (Frage (3)) möglichst einheitlich zu regeln.

Jener Teil des Rechnungssystems, der die Fragen (2) und (3) unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften 
beantwortet, wird als „Finanzbuchhaltung“ bezeichnet.

(4) Was kostet die im Unternehmen erstellte Leistung?

Schließlich will der Unternehmer wissen, was eine im Unternehmen erstellte Leistung (eine Sachleistung, 
wie z.B. ein Kühlschrank, oder eine Dienstleistung, wie z.B. ein Haarschnitt) kostet, um Unterlagen für 
folgende Entscheidungen zu bekommen:

– Welchen Mindestpreis muss ein Produkt (eine Dienstleistung) am Markt erzielen, damit der Erlös 
die Kosten deckt („Preisentscheidung“)?

– Welche Produkte (Dienstleistungen) sollen überhaupt am Markt angeboten werden, um den Gewinn 
des Unternehmens zu optimieren („Sortimentsentscheidung“)?

– Mit welchen Verfahren sollen Produkte bzw. Dienstleistungen erstellt werden, um die Kosten zu 
minimieren („Verfahrensentscheidung“)?

– Ein Sonderfall ist die Frage, ob eine Leistung im Unternehmen selbst erstellt oder von anderen 
Unternehmen zugekauft werden soll. Soll z.B. ein Unternehmen die tägliche Gebäudereinigung 
selbst durchführen oder eine Reinigungsfirma beauftragen („Make or Buy-Entscheidung“, 
“Outsourcing-Entscheidung“)?

– Wie haben sich die Kosten für die betrieblich erstellten Leistungen entwickelt, und entspricht diese 
Entwicklung der Planung („Problem der Kostenkontrolle und Kostenplanung“)?

Beispiel: Problem der Reinvermögensermittlung
Nehmen Sie an, Frau Gruber will nach drei Jahren wissen, wie reich sie jetzt ist. Sie muss daher den 
aktuellen Wert ihrer Wohnung und den Wert ihrer gebrauchten Einrichtung und aller anderen Güter, 
wie etwa den Wert ihres in der Zwischenzeit erworbenen Gebrauchtwagens etc. feststellen und mit ihren 
Schulden bei der Bank vergleichen. Lediglich die Schulden werden leicht zu ermitteln sein. Bei 
Wohnung, Einrichtung und Gebrauchtwagen werden sich jedoch erhebliche Bewertungsprobleme 
ergeben. 

Beispiel: Problem der Gewinn- bzw. Verlustermittlung
Der Verlust von Herrn Maier bei seinem Kasinobesuch scheint zunächst sehr einfach zu ermitteln zu 
sein. Er hat um EUR 2.500,00 mehr verloren als gewonnen.
Herr Maier ist jedoch mit dem eigenen Auto ins Kasino gefahren. Er hat sich für den Kasinobesuch 
einen Anzug gekauft und an der Bar getrunken und gegessen.
Dass der Benzinverbrauch den „Verlust“ erhöht, ist leicht zu erkennen. Erhöht jedoch der gesamte 
Kaufpreis für den neuen Anzug den „Verlust“ oder nur der Wertverlust für das einmalige Tragen? Hat 
nicht auch das Auto durch die Fahrt an Wert verloren? Hätte Herr Maier nicht auch essen und trinken 
müssen, wenn er nicht ins Kasino gefahren wäre?
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Einführung
Alle diese Fragen versucht die „Kostenrechnung“ zu beantworten.
Für die Kostenrechnung wird auch die Bezeichnung „Betriebsbuchhaltung“ verwendet.
Die Teilsysteme des Rechnungswesens sind daher:

Beachten Sie:
Jeder Teil des Rechnungssystems kann

– ermitteln, wie es gewesen ist („Dokumentationsfunktion“),
– darstellen, wie es sein soll („Planungsfunktion“),
– die Unterschiede zwischen Planung und tatsächlichem Ablauf feststellen („Kontrollfunktion“),
– Informationen für betriebswirtschaftliche Entscheidungen bereitstellen („Entscheidungs-

funktion“).

Die angeführten Teile des Rechnungswesens werden durch zahlreiche Statistiken unterstützt 
(„Absatzstatistik“, „Personalstatistik“ etc.).

Hinweis:
In der Literatur finden Sie unterschiedliche Einteilungen des Rechnungswesens.
So bezeichnen manche Autoren die „Planungsrechnung“ und die „Betriebsstatistik“ als eigene Teile oder 
führen die Finanzrechnung nicht als eigenes System an.
Auch über die Funktionen der einzelnen Teile herrscht keine Einigkeit. Manchmal wird der 
Finanzbuchhaltung nur die „Dokumentationsfunktion“ zugewiesen und der Kostenrechnung nur die 
„Entscheidungsfunktion“ etc.
Die weiteren Ausführungen beziehen sich nur mehr auf die „Finanzbuchhaltung“, d.h. jenen Teil des 
Rechnungswesens, der genauen rechtlichen Regelungen unterliegt.

Finanzrechnung

Beantwortet die Frage, ob das Unternehmen mit den vorhande-
nen Zahlungsmitteln und den Einzahlungen die laufenden Aus-
zahlungen, die Investitionen, die Kreditrückzahlungen etc. 
decken kann.
Die Frage lautet „Ist das Unternehmen liquide?“

Finanzbuchhaltung

Beantwortet die Fragen
 nach dem „Reinvermögen“ des Unternehmens zu einem 

bestimmten Zeitpunkt und nach
 dem Gewinn bzw. Verlust in einem bestimmten Zeitraum 

(einer „Geschäftsperiode“).

Die Berechnungsmethoden sind gesetzlich geregelt.

Kostenrechnung
(„Betriebsbuchhaltung“)

Beantwortet die Fragen:
 Welcher Preis muss am Markt mindestens erzielt werden 

(Preisentscheidung)?
 Welche Güter und Dienstleistungen sollen überhaupt am 

Markt angeboten werden (Sortimentsentscheidung)?
 Mit welchen Verfahren sollen Güter und Dienstleistungen 

hergestellt werden (Verfahrensentscheidung)? Sollen Güter 
und Dienstleistungen selbst erstellt oder zugekauft werden 
(„Make or Buy-Entscheidung“ oder „Outsourcing-
Entscheidung“)?

 Sind die Kosten für die erstellten Leistungen angemessen und 
entsprechen sie den geplanten Kosten (Kostenkontrolle und 
Kostenplanung)?
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1.2 Begriff und Funktionen der Finanzbuchhaltung

1.2.1 Begriff

In der Finanzbuchhaltung
 werden Vermögen, Schulden („Fremdkapital“) und Eigenkapital und deren Veränderungen aufgezeichnet;
 wird der Erfolg (Gewinn bzw. Verlust) einer Periode ermittelt.

1.2.2 Funktionen der Buchhaltung

1.3 Rechtliche Vorschriften

1.3.1 Übersicht

Die wichtigste Rechtsquelle sind die einschlägigen Bestimmungen des UGB (Bundesgesetz über besondere 
zivilrechtliche Vorschriften für Unternehmen – Unternehmensgesetzbuch – UGB), das seit 1.1.2007 in 
Kraft ist, mehrfach ergänzt und verändert („novelliert“) wurde.

Ergänzend gelten Regelungen im
– Aktiengesetz (AGG)
– Gesetz über die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG)

Ferner finden sich wesentliche Vorschriften zur Rechnungslegung in verschiedenen Steuergesetzen, wie
– dem Einkommensteuergesetz (EStG)
– dem Umsatzsteuergesetz (UStG)
– der Bundesabgabenordnung (BAO).

Wir verweisen im Text jeweils auf den Paragraphen des betreffenden Gesetzes.

Ferner nimmt die Bedeutung internationaler Regelungen zu (vgl. dazu Abschnitt 28.7).  

Dokumentation
 wertmäßige und mengenmäßige Aufzeichnung des Vermögens 

und dessen Veränderung.
 Aufzeichnung der Schulden (wie viel, an wen, Fälligkeit etc.)

Information

für alle Interessenten wie
– Eigentümer bzw. Gesellschafter
– Unternehmensleitung, wenn nicht mit Eigentümer ident
– Steuerbehörde
– Gläubiger
– Mitarbeiter
– Abnehmer und Lieferanten
– etc.

Kontrolle von Wirtschaftlichkeit und Rentabilität

Entscheidungsgrundlage

für betriebliche Entscheidungen wie
– Einkauf
– Lagerhaltung
– Finanzierung
– Investitionen
– etc.
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Einführung

LERN
HINW
1.3.2 Buchführungspflicht

(1) Unternehmensgesetzbuch (UGB) und Einkommensteuerrecht (EStG)

Beachten Sie:
 Rechtlich einwandfrei spricht man nur dann davon, dass „Bücher geführt werden“,wenn das Unter-

nehmen der Buchführungspflicht lt. § 189 UGB unterliegt (siehe Abs.(2)). Einkommenssteuerrechtlich 
gilt § 5 (1) EStG.

 In diesem Fall gelten die Regeln des UGB. Sollten steuerliche Vorschriften zwingend andere Regelungen 
vorsehen, muss der steuerpflichtige Gewinn durch eine sogenannte „Mehr-/Wenigerrechnung aus dem 
unternehmensrechtlichen Gewinn abgeleitet werden.

 Ein Sonderfall sind Unternehmen, die laut UGB buchführungspflichtig waren, jedoch die Grenzen 
lt. UGB unterschreiten. Sie können über Antrag weiterhin Bücher lt. UGB führen (§ 5(2) EStG)

 Unterliegt ein Unternehmer bzw. eine Unternehmung nicht der Buchführungspflicht lt. UGB, so 
müssen die Aufzeichnungen nur nach den Vorschriften des EStG geführt werden. Es gibt verschiedene 
Möglichkeiten:
– Es wird freiwillig eine doppelte Buchhaltung geführt (§ 4(1) EStG). In diesem Fall gelten für die 

Wertansätze nur die Vorschriften des EStG, d.h., der ermittelte Gewinn ist unmittelbar für die 
Gewinnbesteuerung relevant. 

– Es wird eine sogenannte Einnahmen-/Ausgabenrechnung geführt (§ 4(3) EStG. Dies ist eine 
vereinfachte Gegenüberstellung der Betriebseinnahmen und der Betriebsausgaben. Die Regeln für 
die Wertansätze weichen teilweise erheblich von den Ansätzen in der Doppelten Buchhaltung ab 
(vgl. Kapitel 31).

Beispiel
In der doppelten Buchhaltung gelten Handelswaren als Aufwand, wenn Sie verkauft werden (oder 
gestohlen, verdorben etc. sind) unabhängig davon, ob sie bereits bezahlt wurden oder nicht. In der 
Einnahmen-/Ausgabenrechnung gelten Handelswaren als Aufwand, wenn sie bezahlt wurden, 
unabhängig davon, ob sie noch vorhanden sind oder schon verkauft wurden.

– Es wird eine steuerliche Pauschalierung der Ausgaben beantragt. In der Einkommensteuer-
erklärung gibt es ein eigenes Feld, das nur angekreuzt werden muss.

(2) Buchführungspflicht im gesamten Umfang lt. § 189 UGB

Die Buchführungpflicht im gesamten Umfang gilt für
 Kapitalgesellschaften (z.B. AG, GesmbH) 
 Unternehmerisch tätige Personengesellschaften, bei denen kein unbeschränkt haftender Gesellschafter 

eine natürliche Person ist (z.B. GesmbH & Co, KG)
 Andere gewerblich tätige Unternehmen, wenn die Umsatzgrenzen lt. UGB überschritten werden, 

d.h., wenn der Umsatz in zwei aufeinanderfolgenden Jahren EUR 700.000,- oder in einem Jahr 
EUR 1 Million übersteigt.

Hinweis: 
Die Ausführungen in diesem Lehrbuch orientieren sich an der Rechnungslegungspflicht lt. § 189 UGB. 
Auf einkommensteurrechtliche Abweichungen wird hingewiesen. 
Die Einnahmen-, Ausgabenrechnung wird in Kapitel 31 besprochen. 

-
EIS

Sie finden die genauen Gesetzestexte im Internet unter www.ris.bka.gv.at.
Sie wissen, die Kenntnis unserer Gesetze ist eine wichtige Hilfe nicht nur für Studium und Beruf, 
sondern auch für private Belange.
19
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(3) Ausnahmen von der Buchführungspflicht im gesamten Umfang (§ 189(4) UGB)

Werden die Schwellenwerte überschritten, gibt es folgende Ausnahmen von der Buchführungspflicht im 
gesamten Umfang:
 Angehörige freier Berufe (z.B. Ärzte, Rechtsanwälte, Wirtschaftstreuhänder, Architekten, Journalisten, 

Dolmetscher – vgl. § 22 (1) Z. 1 lit. a-e EStG)
 Land- und Forstwirte
 Unternehmer, deren Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 4 Z 2 EStG im Überschuss der Einnahmen über 

die Ausgaben liegen. Dazu zählen
– Einkünfte aus Kapitalvermögen (§ 27 EStG)
– Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung (§ 28 EStG)
– Sonstige Einkünfte (§ 29 EStG)

Die Ausnahmen gelten auch, wenn die Unternehmen als Personengesellschaften mit zumindest einem 
persönlich haftenden Gesellschafter geführt werden.

(4) Aufzeichnungspflicht, wenn keine Buchhaltung nach § 189 UGB geführt wird

 Unternehmen, die den Schwellenwert nicht überschreiten sowie Angehörige der freien Berufe müssen 
zumindest lt § 4(3) EStG eine Einnahmen- Ausgabenrechnung führen (vgl. Kapitel 31).

 Zulässig ist auch die Aufzeichnungen in Form einer doppelten Buchhaltung zu führen 
(§ 4(1) EStG). Für die Wertansätze gilt jedoch nicht das UGB, sondern nur das EStG (vgl. (1)).

 Übersteigt der Vorjahresumsatz EUR 220.000,- nicht, ist auch eine steuerliche Pauschalierung möglich.
Erfolgt die Gewinnermittlung mittels Pauschalierung, können bei Vortragenden und Schriftstellern 6 % und 
bei allen anderen Unternehmern 12 % der Einnahmen als Betriebsausgaben angesetzt werden. Diese 
pauschal ermittelten Ausgaben dürfen maximal EUR 13.200,- (bei 6 %) und EUR 26.400,- (bei 12 %) 
betragen.

Zusätzlich dürfen noch folgende Ausgaben berücksichtigt werden:

– Ausgaben für den Einkauf von Waren, Rohstoffen, unfertigen und fertigen Erzeugnissen, sowie 
Ausgaben für Löhne und Lohnnebenkosten sowie Fremdleistungen, soweit diese unmittelbar in 
Leistungen eingehen, die den Betriebsgegenstand des Unternehmens bilden.

Pauschalierung für Kleinunternehmer (Umsatz bis EUR 35.000 ohne USt):

Betriebsausgaben können pauschal mit 45 %, bei Dienstleisungsunternehmen jedoch nur mit 20 % des 
Umsatzes angesetzt werden.

(Sonderbestimmungen für die Land- und Forstwirtschaft werden nicht behandelt)

Rechnungslegungspflicht 
lt. § 189 UGB

Steuerliche Gewinnermittlung

Kapitalgesellschaften 
unabhängig von 

Größe und Tätigkeit

Andere gewerbliche
Unternehmen mit 

einem Jahresumsatz
von mehr als EUR 700.000

Andere gewerbliche
Unternehmen mit 

einem Jahresumsatz
von maximal EUR 700.000

Freie Berufe,
Land- und Forstwirte

unabhängig von der Größe

Keine Rechnungslegungspflicht
lt. § 189 UGB 

Sonderfall lt. § 5(2) EStG
vgl. Text

§ 5 EStG
Mittels doppelte Buchhaltung lt. UGB. 

Weichen zwingende steuerliche Vorschriften 
vom UGB ab: Mehr-/Weniger-Rechnung

Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
lt. § 4(3) EStG oder 

Doppelte Buchhaltunglt. § 4(1) EStG
oder Pauschalierung

Grafische Zusammenfassung der Buchführungs- bzw. Aufzeichnungspflicht (lt. UGB und lt. EStG):
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1.3.3 Ordnungsmäßige Buchführung

§ 190 UGB bestimmt:
 Die Buchführung muss so beschaffen sein, dass sie einem sachverständigen Dritten innerhalb 

angemessener Zeit einen Überblick über die Geschäftsvorfälle und über die Lage des Unternehmens 
vermitteln kann. Die Geschäftsvorfälle müssen sich in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen.

 Die Aufzeichnungen müssen in einer lebenden Sprache erfolgen.
 Die Bedeutung von Abkürzungen und Symbolen muss im Einzelfall eindeutig festliegen.
 Die Eintragungen müssen vollständig, richtig, zeitgerecht und geordnet vorgenommen werden.
 Änderungen müssen so vorgenommen werden, dass der ursprüngliche Inhalt ersichtlich ist.
 Der Unternehmer hat Abschriften der versandten Geschäftsbriefe (Rechnungen, Zahlungsbelege etc.) 

sowie die erhaltenen Geschäftsbriefe geordnet aufzubewahren.
 Werden elektronische Datenträger verwendet, muss die vollständige, geordnete und inhaltsgleiche 

Wiedergabe bis zum Ablauf der Aufbewahrungsfrist gewährleistet sein.

§ 212 UGB bestimmt:
 Es gilt eine Aufbewahrungsfrist von 7 Jahren ab Ende des Kalenderjahres in dem die letzte Eintragung 

vorgenommen beziehungsweise der Konzernabschluss aufgestellt wurde.

Weitere Bestimmungen finden sich auch in der Bundesabgabenordnung.

1.4 Der Beleg als Grundlage der Buchung

1.4.1 Das Belegprinzip

Die Grundlage für jede Buchung muss ein Beleg sein.
Bitte prägen Sie sich den Grundsatz ein:

1.4.2 Belegarten

Sie haben sicher schon viele Belege in der Hand gehabt. Jede Rechnung, jeder Kontoauszug ist ein Beleg. Für 
die Buchhaltung ist der Beleg das Bindeglied zwischen dem Geschäftsfall und seiner Verbuchung. 
Geschätsfälle sind alle Tatbestände, die zu Veränderungen von Vermögen, Kapital, Aufwendungen oder
Erträgen führen.

Externe Belege
Belege, die durch Außenbeziehungen des Unternehmens (z.B. zu Lieferanten, Kunden, Kreditinstituten) 
entstehen.
Hiezu zählen:

– Eingangsrechnungen (Rechnungen, die der Unternehmer erhält)
– Kopien von Ausgangsrechnungen (Rechnungen, die der Unternehmer ausstellt)
– Kontoauszüge
– Erlagscheinabschnitte
– Quittungen
– EDV-Ausdrucke
– etc.

Interne Belege
Belege auf Grund innerbetrieblicher Vorgänge (z.B. bei Warenentnahme aus dem Lager).
Hiezu zählen:

– Materialentnahmescheine
– Inventuraufzeichnungen
– Buchungsanweisungen
– Belege über Privatentnahmen

keine Buchung o h n e  Beleg
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Eigenbelege
Eigenbelege werden vom Unternehmer oder dessen Bevollmächtigten ausgestellt, wenn sonst kein Beleg 
anfallen würde. Typische Beispiele sind Trinkgelder (natürlich muss die Höhe glaubhaft sein) oder 
Privatentnahmen von Geldbeträgen bzw. von Waren des Unternehmens für den persönlichen Gebrauch. 
Auch für entnommene Leistungen (z.B: Installateur errichtet ein Badezimmer in seinem Privathaus) 
müssen solche Belege ausgestellt werden.

1.4.3 Belegorganisation

Belege sind Beweismittel. Sie sind die Grundlage für jede Buchung. Das heißt, sie sind für das 
Unternehmen von großer Wichtigkeit. Der Belegorganisation kommt daher große Bedeutung zu.
Die Belegorganisation wird sich nach der Betriebsgröße und damit nach der Menge der Belege richten.
Die anfallenden Belege werden in Gruppen geordnet. Diese Gruppenzugehörigkeit wird durch ein Symbol 
gekennzeichnet.

Beispiele:
Kassabeleg (z.B. Quittung und die Aufzeichnungen im Registrierkassensystem)     K*)

Bankbeleg (z.B. Kontoauszug) B
Eingangsrechnungen ER
Ausgangsrechnungen AR
Innerhalb dieser Beleggruppen werden die Belege fortlaufend nummeriert.

Wir wollen anhand des folgenden Beleges den Lauf eines Beleges im Unternehmen darstellen:

ER 112

1

Möbel Steiner
Ihr Möbelhaus – en detail, en gros

2700 Wr. Neustadt, Wiener Straße 20 – 24
Tel. 03+33/37109     Fax 02622/37109-2

Möbelhaus
Winner & Co KG
Fabriksgasse 20 – 22
2620 Neunkirchen

Rechnung Nr. 108
Lieferung am 22.5. auf Ihre Rechnung und Gefahr

5 Sitzgarnituren Landhaus, Rahmen Fichte, Stoff Nr. 2001 à EUR 1.260,– EUR 6.300,00
00,006.7 RUE –,025.1 RUE à uasoG eknärhcsnreuaB 5

Zahlbar innerhalb von 10 Tagen ab Rechnungsdatum mit 3 % Skonto oder 60 Tage Ziel.

Wir danken für Ihren Auftrag! Konto

EINGEGANGEN
20..-05-24

5010
2500
3300

Soll
13.900,00

2.780,00

Haben

16.680,00

UID-Nummer des Empfängers: ATU 4782 3410
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung in unserem Eigentum.

Gerichtsstand Wr. Neustadt
Firmenbuch Nr. 182361, HG Wr. Neustadt

Sparkasse Wr. Neustadt 311-56890
BA-CA 0098-34034/00

UID: ATU 19224638

 EUR 13.900,00
00,087.2 RUE tSU % 02 hcilgüzuz

Wr. Neustadt, 22.5.200.

 EUR 16.680,00

geb. 26. 5. Mayer

kontr. Berger
25.05.

2

3

4

5

Ein Beleg auf dem Weg durch das Unternehmen
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Beachten Sie:

Die meisten, der im Musterbeleg angeführten Hinweise, finden Sie in der Computerbuchhaltung 
nicht mehr, da die Buchungen zunehmend automatisiert werden. So entfällt z.B. die Arbeitsteilung 
zwischen dem Buchhalter, der die Belege "vorkontiert", d.h. die Kontonummern auf den Belegen angibt 
(vgl. 4 Kontierungsstempel) und dem Hilfsbuchhalter, der die Buchung tatsächlich durchführt 
(vgl. 5 Buchungsvermerk) in den meisten Buchhaltungsabteilungen. 
Man findet daher in der Computerbuchhaltung meist keinen Kontierungsstempel auf den Belegen. Fällt 
die Arbeitsteilung weg, sind auch Hinweise auf die Kontrolle des Belegs (vgl. 2) und den Zeitpunkt der 
tatsächlichen Buchung (vgl. 5) nicht notwendig.
Sinnvoll ist weiterhin ein Eingangsstempel (vgl. 1), um kontrollieren zu können, wann der Beleg 
eingetroffen ist. 
Wichtig ist vor allem das Belegsymbol (vgl. 3), da über das Belegsymbol in der Computerbuchhaltung der 
Weg vom Beleg zur Verbuchung bzw. von der Buchung zum Beleg wieder aufgefunden werden kann. 
Der Fachmann sagt, der Beleg wird der Verbuchung "hinterlegt" und kann so wieder aufgefunden werden

1. Eingangsstempel

Es handelt sich um eine Rechnung, die das Möbelhaus Winner & Co. KG von der Firma Möbel Steiner am 
24.5.20.. erhalten hat.

2. Belegkontrolle

Formale, rechnerische und sachliche Prüfung. Diese Prüfung wird in der Regel durch einen 
Kontrollvermerk am Beleg bestätigt (vergleiche den obenstehenden Hinweis).

3. Belegsymbol

Zuordnung zur entsprechenden Beleggruppe. Das entsprechende Belegsymbol wird auf dem Beleg 
vermerkt. Es handelt sich um die Eingangsrechnung ER 112.

4. Vorkontierung (vergleiche den obenstehenden Hinweis)

5. Buchungsvermerk (vergleiche den obenstehenden Hinweis)

Aufbewahrungspflicht
7 Jahre ab Ende des Kalenderjahres in dem das Wirtschaftsjahr endet bzw. in dem der Jahresabschluss 
festgestellt wurde (Vgl. § 212 UGB).

Beachten Sie:
Belegorganisation und Buchung müssen sicherstellen, dass zu jeder Buchung der zugehörige Beleg 
gefunden werden kann.

1.5 Das Konto

1.5.1 Einführung

Der einfachste Baustein des Systems der Buchhaltung ist das Konto. 
Das Konto ist ein zweiseitiges Rechnungsfeld, auf dem einheitliche Inhalte verrechnet werden 
(z.B. Bargeld, Waren, Bankschulden etc.). Auf einem Konto wird nicht addiert und subtrahiert, wie bei 
einer staffelförmigen Verrechnung. Beträge, die addiert werden sollen, werden auf einer Seite gebucht, 
Beträge, die abgezogen werden sollen, auf der Gegenseite.

Wird mit einem Computersystem gebucht, sieht man in der Regel auch den Kontostand.
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Einführung in die Buchhaltung im Selbststudium: Informationsteil
Beispiel: Kassakonto

– Der Kassenstand beträgt zu Beginn des Tages EUR 1.500,00
– Wir verkaufen Waren gegen Barzahlung EUR 2.000,00
– Wir kaufen Verpackungsmaterial gegen Barzahlung EUR 1.200,00
– Wir zahlen die Stromrechnung EUR 450,00
– Wir entnehmen für private Zwecke aus der Kasse EUR 500,00

Am Kassakonto werden Anfangsbestand und Einzahlungen auf der linken Kontoseite und Auszahlungen 
auf der rechten Kontoseite eingetragen. Warum das so ist, erfahren Sie später in diesem Abschnitt.

Saldo (Kontostand):
Bei händischer Buchführung sieht man den Kontostand nicht sofort. Um ihn zu ermitteln, müssen wir 
beide Seiten addieren und die Differenz bilden. Diese Differenz bezeichnet man als Saldo.

Zu Kontrollzwecken wird der Saldo in die kleinere Seite (hier also in die rechte Kontoseite) eingesetzt. 
Addiert man nun das Konto auf, so muss sich auf jeder der beiden Seiten die gleiche Summe ergeben.

SOLL und HABEN
Der Buchhalter spricht nicht von linker und von rechter Kontoseite, sondern von

Beachten Sie:
Jeder Versuch, den Begriffen Soll und Haben auf Grund des Wortlautes eine bestimmte Bedeutung zu 
geben, ist nicht sinnvoll. Merken Sie sich zunächst nur, dass in der Buchhaltung

– „Soll“ die „linke“ Kontoseite und 
– „Haben“ die „rechte“ Kontoseite

bezeichnet.

Sollbuchung, Habenbuchung:

Soll Kassakonto Haben
Anfangsbestand 1.500,00 Kauf Verpackungsmaterial 1.200,00
Barerlöse 2.000,00 Strom 450,00

Privatentnahme 500,00
Saldo 1.350,00

3.500,00 3.500,00

Summe der linken Kontoseite EUR 3.500,00
Summe der rechten Kontoseite EUR 2.150,00
„Saldo“ = Kontostand EUR 1.350,00

Sollseite: linke Kontoseite bzw. linke Betragsspalte
Habenseite: rechte Kontoseite bzw. rechte Betragsspalte

Bucht man im SOLL eines Kontos, so spricht man von einer Sollbuchung.
Bucht man im HABEN eines Kontos, so spricht man von einer Habenbuchung.
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	3. Schritt – „normale“ Kaufbuchung
	4. Schritt – Stornierung von Schritt 2
	Beispiel:
	Aufgabe (Buchungen des Käufers):
	Variante 2 – unter Einschaltung eines Umsatzsteuer-Evidenzkontos


	Buchung bei Erhalt der Anzahlung:
	1. Schritt – Verbuchung der Zahlung (des Gesamtbetrages inkl. USt)
	2. Schritt – Ausweis der Umsatzsteuer

	Buchungen bei Lieferung der Ware (Leistungserstellung)
	3. Schritt – Verkaufsbuchung mit aufgeteilter USt-Verbuchung
	Verbuchung:

	Buchung bei Leistung der Anzahlung
	1. Schritt – Verbuchung der Zahlung (des Gesamtbetrages inkl. USt)
	2. Schritt – Ausweis der Vorsteuer

	Buchungen bei Erhalt der Ware
	3. Schritt – Kaufbuchung mit aufgeteilter VSt-Verbuchung
	Aufgabe:




	9.4 Der Skonto
	9.4.1 Einführung
	Beachten Sie:

	9.4.2 Verbuchung des in der Rechnung abgezogenen Skontos
	Beispiel:
	Der Käufer bucht:

	9.4.3 Verbuchung des Skontoabzugs nach Rechnungslegung
	Vorbemerkungen
	Beachten Sie:


	9.4.4. Verbuchung des Skontos nach Rechnungslegung beim Käufer (Lieferantenskonto)
	(1) Die gleichbleibenden Buchungen
	Beispiel:
	Berechnung des Skontos und des Überweisungsbetrages:
	Skontozerlegung
	(2) Die Varianten

	Variante A: „Strenge Lehrmeinung“
	Einkaufsbuchung:
	Buchung der Überweisung:
	Variante B: „Theoretische Gegenposition“
	Einkaufsbuchung:
	Buchung der Überweisung
	Variante C: „Praktikermethode“
	Einkaufsbuchung:
	Buchung der Überweisung
	(3) Lieferantenskonto und Umsatzsteuer
	(4) Der Lieferantenskonto nach Rechnungslegung in der Praxis


	9.4.5 Die Verbuchung des Skontos nach Rechnungslegung beim Verkäufer (Kundenskonti)
	Beachten Sie:
	Buchung bei Lieferung:
	Buchung bei Zahlung abzüglich Skonto:
	Beispiel:
	Verbuchung:
	Hinweis:


	9.5 Verbuchung von Mahnspesen und Verzugszinsen sowie Verbuchung von Zinsen für Verlängerung des Zahlungsziels
	9.5.1 Verbuchung von Verzugszinsen und Mahnspesen beim Käufer
	Sie wissen bereits:
	Buchungssatz beim Käufer bei Verrechnung von Mahnspesen und Zinsen (durch den Verkäufer) ohne gleichzeitiger Zahlung des Schuldbetrages:
	Buchungssatz beim Käufer bei Verrechnung von Mahnspesen und Zinsen (durch den Verkäufer) bei sofortiger Zahlung des gesamten Schuldbetrages:

	9.5.2 Verbuchung von Verzugszinsen und Mahnspesen beim Verkäufer
	Buchungssatz bei Verrechnung von Mahnspesen und Zinsen durch den Verkäufer ohne gleichzeitige Zahlung des Schuldbetrages durch den Käufer:
	Buchungssatz bei Verrechnung von Mahnspesen und Zinsen durch den Verkäufer bei sofortiger Zahlung des Schuldbetrages durch den Käufer:
	Hinweis:

	9.5.3 Zusammenfassendes Beispiel
	Berechnung:
	Der Verkäufer (Gläubiger, Huber) bucht:
	Der Käufer (Schuldner, Berger) bucht: (Lieferantenkonto Huber 33001)

	10 Buchungen im Zusammenhang mit dem Bankkonto
	In den vorangegangenen Kapiteln haben Sie bereits viele Buchungen über das Bankkonto durchgeführt. Sie haben gelernt, dass die Grundlage für Buchungen am Bankkonto der Kontoauszug ist. D.h., wenn sie z.B. eine Überweisung an den Lieferanten verbu...
	10.1 Das Konto „Verrechnung Kassa-Bank“

	In der Praxis kommen jedoch auch Fälle vor, wo eine solche Vorgehensweise problematisch ist und daher ein Zwischenkonto eingeschaltet wird.
	Bei Bewegungen zwischen dem Bank- und dem Kassakonto wird abweichend zu unseren bisherigen Überlegungen vorgegangen, um die zeitliche Differenz zwischen Anfall und Verbuchung eines Geschäftsfalles auf Grund des Kontoauszuges zu überbrücken und da...
	Sie wissen bereits:

	Der Beleg für die Buchung am Bankkonto ist der Kontoauszug und die Beilagen hierzu.
	Am Kontoauszug scheint jedoch ein Geschäftsfall in der Regel später auf, als er tatsächlich angefallen ist. Deshalb wird in der Praxis ein Konto
	dazwischengeschaltet.
	Beispiel:

	Barabhebung am 1.4. vom Bankkonto EUR 1.000,00 Der Kontoauszug vom 4.4. zeigt die Belastung des Bankkontos.
	Bisher haben Sie immer folgendermaßen gebucht: 2700 Kassa / 2800 Bank.
	Nachdem Sie aber in der Praxis die zeitliche Differenz zwischen den beiden Belegen überbrücken müssen, wird ein Interimskonto eingeführt.
	Exakt wird gebucht:
	Beachten Sie bitte:
	10.2 Die Verbuchung der Abschlussrechnung


	Die Bank rechnet periodisch (pro Quartal, jährlich) ab. D.h. es werden die Zinsen (Guthaben- oder Schuldzinsen), Provisionen, Gebühren und Spesen im Kontoauszug (Abschlussrechnung) ausgewiesen.
	10.2.1 Verbuchung der Zinsen
	Zinsen für Bankguthaben (Habenzinsen) werden gebucht:
	Schuldzinsen (Sollzinsen) werden gebucht:

	10.2.2 Verbuchung der Kapitalertragsteuer (KESt)

	Die Kapitalertragsteuer beträgt ab 2016
	Die eingehobene KESt auf solche Erträge von Einzelunternehmen und Personengesellschaften stellt eine Endbesteuerung dar (wie bei Privatpersonen). D.h. diese Erträge unterliegen nicht mehr der Einkommensteuer.
	In den Kontoauszügen wird
	Laut UGB sind jedoch die Ertragszinsen brutto auszuweisen. Die KESt wird auf einem Konto „Privatsteuern“ verbucht.
	Die Buchung lautet daher
	Beachten Sie:

	Bei Ermittlung des steuerpflichtigen Gewinnes sind die Zinserträge auszuscheiden – vgl. Kap. 28.4. „Vom unternehmensrechtlichen zum steuerpflichtigen Jahresergebnis“ und die dazugehörenden Beispiele.
	Für Kapitalgesellschaften stellt die eingehobene KESt keine Endbesteuerung dar. Die Erträge unterliegen daher der Körperschaftsteuer. Die von den Banken einbehaltene KESt ist jedoch auf diese anrechenbar.
	Kapitalgesellschaften haben hinsichtlich der KESt zwei Möglichkeiten:
	10.2.3 Verbuchung von Provision und Spesen

	Alle sonstigen Gebühren werden als Spesen des Geldverkehrs ausgewiesen:
	10.2.4 Beispiel
	Beachten Sie:


	Meistens werden die Kontoauszüge einspaltig und nicht kontoförmig dargestellt. Abbuchungen vom Bankkonto sind durch ein Minuszeichen gekennzeichnet, ebenso eine Schuld als Saldo.
	Verbuchung:
	Hinweis:

	Zinserträge auf Bankkonten unterliegen weiterhin einer KESt von 25 %.
	Lösen Sie bitte die Übungsbeispiele 44 und 45 im Übungsteil
	11 Die Verbuchung von Bankkrediten
	11.1 Die Verbuchung von Darlehen
	11.1.1 Buchungen bei Darlehensaufnahme („Darlehenszuzählung“)
	Hinweis:
	Beispiel:




	Die „Geldbeschaffungskosten“ von EUR 1.400,00 sind unternehmensrechtlich sofort als Aufwand zu verbuchen.
	Hinweis:
	Im Kapitel 28.4. finden Sie die steuerrechtliche Korrektur.
	11.1.2 Die Verbuchung der laufenden Verzinsung und der Kreditrückzahlung
	Beispiel:

	11.2 Die Verbuchung von Hypothekarkrediten
	11.3 Die Verbuchung von Kontokorrentkrediten
	11.3.1 Buchungen bei Inanspruchnahme des Kreditrahmens
	11.3.2 Verbuchung von Zinsen und Spesen
	Buchungssatz:


	12 Die Verbuchung von Gutscheinen
	12.1 Übersicht
	12.2 Gratisgutscheine
	(1) Rabattgutscheine
	Typisches Beispiel:
	Buchung bei Inanspruchnahme der Rabattgutscheine:
	(2) Geschenkgutscheine
	Beispiel:

	12.3 Kaufgutscheine
	(1) Mehrzweckgutscheine:
	Beispiele:

	Buchung bei Verkauf der Gutscheine:
	Beispiel:

	(2) Einzweckgutscheine (Neuregelung seit 1. 1. 2019)
	Beispiele:
	Beachten Sie:
	Beispiel:
	Hinweis:



	12a Die Verbuchung von Wechseln
	Hinweis:


	13 Verbuchung von Auslandsgeschäften und sonstigen Belegen in fremder Währung
	13.1 Einführung
	Hinweis:
	Die Verbuchung von Fahrt-, Nächtigungs- und Verpflegungskosten in fremder Währung werden im Abschnitt „Reisekosten“ behandelt.

	13.2 Die Umrechnung von Fremdwährungsbeträgen
	(1) Valuten- und Devisenkurse
	(2) Die Kursnotierung von Fremdwährungen im Inland (Österreich)
	Beispiel für eine Kursangabe (Erste Bank 4. Dezember 2019)
	Hinweis:
	um die Fremdwährung in Euro umzurechnen, muss durch den Kurs dividiert werden.
	Hinweise:
	Zusammenfassung:

	13.3 Die Umsatzsteuerverrechnung bei Auslandsgeschäften
	13.3.1 Übersicht
	13.3.2 Warenlieferungen im Außenhandel - Übersicht
	13.3.3 Der Warenverkehr mit Drittländern
	(1) Exporte in Drittländer (kein EU-Land)
	Hinweis:
	(2) Importe aus Drittländern

	Beachten Sie:

	13.3.4 Der Warenverkehr mit Ländern der EU („Binnenmarkt“)
	(1) Einführung
	Umsatzsteueridentifikationsnummer („UID“):
	(2) Innergemeinschaftliche Lieferungen

	Zusammenfassende Meldung („ZM“)
	(3) Innergemeinschaftlicher Erwerb

	Beachten Sie:
	(4) Ausnahmen

	a) Touristeneinkauf und -verkauf in der EU (= Touristenimport und -Export)
	b) Versandhandel in der EU
	Lieferschwelle bzw. MOSS-Registrierung
	Mini-One-Stop-Regelung ("MOSS")
	Anmerkung:
	Erwerbsschwelle
	Beispiel:
	Hinweis:
	Beispiel:
	c) Ausnahmen im Fahrzeughandel
	d) Hinweise auf einige sonstige Ausnahmen


	13.3.5 Leistungsbeziehungen mit dem Ausland
	(1) Grundsätzliche Regelung („Generalklausel“)
	Beispiel:
	Beachten Sie jedoch:
	Beispiel:
	(2) Leistungen österreichischer Unternehmen an Unternehmer in Drittländern

	(3) Leistungen von österreichischen Unternehmern an Unternehmer der EU
	(4) Leistungen von ausländischen Unternehmen an österreichische Leistungsempfänger
	(5) Leistungen von Unternehmen in der EU an österreichische Unternehmen
	(6) Ausnahmen im Zusammenhang mit Leistungsbeziehungen



	13.4 Der Einstandspreis bei Bezug aus dem Ausland
	13.4.1 Abgaben beim Import aus einem Drittland
	(1) Übersicht
	(2) Berechnung der Abgaben:

	13.4.2 Ermittlung des Einstandspreises bei der Einfuhr
	(1) Einfuhr (Import) aus Drittland
	Beispiel – Berechnung des Einstandspreises und der Abgaben beim Import
	Hinweis:
	(2) Innergemeinschaftlicher Erwerb (aus EU-Land)

	Basis:
	Beachten Sie:


	13.5 Die Verbuchung von Auslandsgeschäften
	13.5.1 Buchungsverfahren
	13.5.2 Erforderliche Konten
	Beispiele:

	13.5.3 Buchungen im Zusammenhang mit der Einfuhr und ig. Erwerb von Waren sowie Leistungserhalt aus dem Ausland
	(1) Die Verbuchung von Lieferung, Fracht und Abgaben
	(2) Die Verbuchung der Zahlung

	Beispiel Einfuhr aus Drittlandgebiet (Fortsetzung aus Abschnitt 13.4.2)
	Zusatzangaben:
	Nebenrechnung:
	Buchungshinweise:
	Beachten Sie:
	Beachten Sie:
	Beachten Sie:


	Beispiel innergemeinschaftlicher Erwerb
	Beispiel empfangene Leistung von ausländischem Unternehmen
	13.5.4 Buchungen im Zusammenhang mit der Ausfuhr, der ig. Lieferung und der Leistungserbringung für ausländische Auftraggeber
	Beachten Sie:
	Verbuchung der Lieferung/Leistung
	Beachten Sie:
	Verbuchung der Zahlung

	Beispiel Verkauf ins Ausland (Export):
	Lösung:

	Beispiel erbrachte Leistung an ausländisches Unternehmen:

	13.6 Die Verbuchung von Barbelegen in Fremdwährung
	Wahl des Umrechnungskurses für Nicht-WWU-Währungen:
	Hinweis:
	Aufgabe:
	Lösung:
	Beachten Sie:

	14 Die Verbuchung von Löhnen und Gehältern
	14.1 Einführung
	Arten von Dienstnehmern:



	Dienstnehmer erhalten vom Dienstgeber für ihre Leistung ein Entgelt. Je nach der Gruppe von Dienstnehmern bezeichnet man dieses Entgelt als
	Beachten Sie bitte:

	Die Abgrenzung zwischen Lohn und Gehalt ist fließend. Immer mehr Arbeiter werden in das Angestelltenschema übernommen. Die sozialrechtlichen Unterschiede werden immer geringer.
	2021 werden die Unterschiede völlig beseitigt (z.B. Kündigungsfristen, Entgeltfortzahlung etc.).
	Bruttobezug und Auszahlungsbetrag:

	Vom Bruttobezug zu unterscheiden ist der Auszahlungsbetrag, also jener Betrag, den der Dienstnehmer tatsächlich auf seinem Gehaltskonto findet.
	Der Auszahlungsbetrag errechnet sich grundsätzlich wie folgt:
	Beachten Sie:

	Wird vom Lohn bzw. Gehalt ohne nähere Spezifizierung gesprochen, so ist immer der Bruttobezug gemeint.
	Die Lohnverrechnung ist ein Spezialgebiet des Rechnungswesens mit zahlreichen Sonderbestimmungen. So hat z.B. der Arbeitsbehelf der Sozialversicherung mehr als 100 Seiten. In der Praxis wird die Lohnverrechnung daher von eigens ausgebildeten Speziali...
	In diesem Lehrbuch werden daher nur die Grundlagen dargestellt. Für die Verbuchung werden die Beträge angegeben, da Sie diese nicht selbst ermitteln können.
	14.2 Die lohnabhängigen Abgaben
	14.2.1 Übersicht
	(1) Die Beitragssätze zur Sozialversicherung, Stand 1.1.2020,



	Die Beiträge für Arbeiter und Angestellte sind seit 2016 gleich hoch.
	Mit der Sozialversicherung werden verrechnet:
	Beitragssätze: Sie betragen derzeit:

	Die Beiträge werden an die Sozialversicherung abgeführt, die mit allen betroffenen Stellen (z.B. Unfallversicherung, Arbeiterkammer, Kranken- und Pensionsversicherung) verrechnet.
	Anmerkung zum Arbeitnehmerbeitrag:

	Der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung beträgt für Arbeitnehmer 3 %. Er ist jedoch nach Einkommenshöhe gestaffelt (Werte per 1.1.2020): bis EUR 1.733,- pro Monat: 0 %, bis EUR 1.891,- pro Monat: 1 %, bis EUR 2.049,- pro Monat: 2 %
	Die Belastung für die niedrigeren Einkommen verringert sich daher entsprechend.
	Höchstbeitragsgrundlage: Sie beträgt derzeit (2020): EUR 5.370,- pro Monat.
	Geringfügigkeitsgrenze: Sie beträgt derzeit (1.1.2020) EUR 460,66 pro Monat. Bis zu dieser Grenze muss nur die Unfallversicherung (1,3 %) vom Arbeitgeber bezahlt werden. Beschäftigt der Arbeitgeber allerdings „Geringfügig Beschäftigte“ um me...

	Die Sozialversicherungsbeiträge der Arbeitgeber (DG, wie Dienstgeber) werden auf den Konten
	6500 Gesetzliche Sozialversicherung Arbeiter
	6560 Gesetzliche Sozialversicherung Angestellte
	Die Arbeitnehmerbeiträge (ANA, wie Arbeitnehmeranteil) sind Teil der Bruttolöhne bzw. Bruttogehälter und werden in Summe mit diesen verbucht (vgl. Abschnitt 14.4)
	(2) Begünstigungen für Geringverdienende ab 2020

	Für Geringverdienende über der Geringfügigkeitsgrenze wird ab 2020 ein Sozialversicherungsbonus eingeführt. Er steigt bis zu einem Bruttobezug von EUR 1.350 pro Monat auf EUR 350,- pro Jahr an und sinkt dann bis zu einem Bruttobezug von EUR 2.200...
	(3) Weitere Lohnnebenkosten für den Arbeitgeber:

	Die Verbuchung erfolgt auf getrennten Aufwandkonten (vgl. Abschnitt 14.4).
	Addiert man die Abgaben von Arbeitgeber und Arbeitnehmer, so sind die Bruttolöhne und -gehälter ohne Berücksichtigung der Lohnsteuer mit rund 50 % Abgaben belastet.
	Rund 18 % treffen den Arbeitnehmer, der Rest den Arbeitgeber.
	14.2.2 Die Lohnsteuer

	Die Lohnsteuer ist die Einkommensteuer der unselbständig Erwerbstätigen. Bemessungsgrundlage ist der um den ANA-SV verringerte Bruttobezug. Für die Berechnung der Lohnsteuer sind jedoch noch verschiedene Freibeträge (laut Freibetragsbescheid) ma...
	Die Lohnsteuer wird vom Dienstgeber berechnet, einbehalten, als Verbindlichkeit gegen das Betriebsfinanzamt ausgewiesen und spätestens bis zum 15. des Folgemonats an dieses abgeführt.
	14.2.3 Dienstgeberbeitrag zum Familienbeihilfenausgleichsfonds (DB)

	Der Dienstgeberbeitrag (3,9 % der Beitragsgrundlage) ist eine Abgabe, die zur Deckung der ausbezahlten Familienbeihilfe dient. Sie ist von der Kinderzahl der Dienstnehmer unabhängig.
	Dieser Dienstgeberbeitrag stellt für den Unternehmer Aufwand dar und wird auf dem Konto
	Der DB ist mit der einbehaltenen Lohnsteuer bis zum 15. des Folgemonats an das Betriebsfinanzamt abzuführen und daher zunächst als Verbindlichkeit gegen dieses auszuweisen.
	14.2.4 Zuschlag zum Dienstgeberbeitrag (DZ)

	Die Kammern der gewerblichen Wirtschaft heben von ihren Mitgliedern eine Kammerumlage (KU 2) ein. Die Umlage ist von Bundesland zu Bundesland verschieden hoch. Sie beträgt 2020 in Wien 0,38 % (weitere Beispiele für 2020: in OÖ 0,34 %, in Ktn. 0,39...
	Dieser Zuschlag stellt für den Unternehmer ebenfalls Aufwand dar und wird auf dem Konto
	Der DZ wird gemeinsam mit dem DB und der Lohnsteuer bis zum 15. des Folgemonats an das Betriebsfinanzamt abgeführt und daher zunächst als Verbindlichkeit gegen dieses ausgewiesen.
	Davon zu unterscheiden ist die Kammerumlage 1, die im Kapitel 16 behandelt wird. Sie beträgt derzeit 3,0 ‰ der Vorsteuer inkl. Erwerbsteuer und Einfuhrumsatzsteuer
	14.2.5 Kommunalsteuer (KommSt)

	Die Kommunalsteuer beträgt 3 % der Brutto-Arbeitslöhne jener Dienstnehmer, die in der betreffenden Gemeinde gelegenen Betriebsstätte beschäftigt sind. Es gibt sachliche und persönliche Befreiungen.
	Die Kommunalsteuer ist vom Dienstgeber zu tragen und wird als Aufwand auf dem Konto
	Sie stellt zunächst eine Verbindlichkeit gegen die Gemeinde- bzw. Stadtkasse dar und ist bis zum 15. des Folgemonats abzuführen.
	14.2.6 Betriebliche Mitarbeitervorsorge (lt. BMVG)

	Für alle Arbeitsverhältnisse, die auf einem privatwirtschaftlichen Vertrag beruhen und ab dem 1.1.2003 beginnen, hat der Arbeitgeber ab Beginn des Dienstverhältnisses (erster Monat des Dienstverhältnisses in der Regel beitragsfrei) 1,53 % des mon...
	Diese Beträge sind ausschließlich vom Dienstgeber zu tragen und stellen für diesen Aufwand dar. Sie werden auf dem Konto
	Sie stellt zunächst eine Verbindlichkeit gegen die Krankenkasse dar und müssen bis spätestens 15. des Folgemonats gemeinsam mit den Beiträgen zur Sozialversicherung an die Krankenkasse überwiesen werden.
	14.2.7 Wiener Dienstgeberabgabe (U-Bahn-Steuer)

	Zur Finanzierung des U-Bahn-Baues sind in Wien pro begonnener Arbeitswoche und pro Dienstnehmer EUR 2,- an die Stadtkasse abzuführen (zahlreiche Ausnahmen).
	Es handelt sich für den Dienstgeber um einen Aufwand, der auf dem Konto
	14.3 Familienbeihilfe und Kinderabsetzbetrag

	Die Familienbeihilfe und die Kinderabsetzbeträge werden direkt von der Finanzverwaltung ausbezahlt. Sie betreffen daher die Buchhaltung des Unternehmens nicht. Sie ist der Vollständigkeit dieses Kapitels wegen hier angeführt.
	Die Familienbeihilfe wird für minderjährige und unter gewissen Voraussetzungen auch für großjährige Kinder bis zur Vollendung des 24. Lebensjahres (bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres möglich) gewährt.
	Die Familienbeihilfe ist nach dem Alter gestaffelt. Für Mehrkinderfamilien gibt es progressive Zuschläge. Ab 1. 1. 2018 gilt für die ersten drei Kinder folgendes:
	Die Zuschläge für die Kinderzahl sind bis zum 7. Kind unabhängig vom Alter gestaffelt. Ab dem 7. Kind beträgt der Zuschlag pro Kind EUR 52,-, d.h. die Summe der Kinderbeihilfe auf Basis der siebenfachen Beihilfe für das 1. Kind wird um EUR 364,-...
	Ferner wird ein Kinderabsetzbetrag pro Kind in der Höhe von EUR 58,40 pro Monat unabhängig von der Einkommenssituation ausgezahlt.
	Bei Steuerpflichtigen wird zusätzlich bei der Steuerbemessung ein Kinderfreibetrag abgezogen, der sich je nach Grenzsteuerbelastung unterschiedlich auswirkt. Er beträgt seit 2016,- EUR 440,- pro Jahr bzw. 2 x EUR  300,-, wenn er von beiden Elternte...
	Über Änderungen wird zu Jahresbeginn 2020 diskutiert.
	14.4. Die Verbuchung von Löhnen (bzw. Gehältern) und lohnabhängigen Abgaben
	14.4.1 Übersicht
	(1) Kontoförmige Übersicht im Zusammenhang mit dem Bruttoentgelt und Auszahlungsbetrag
	(2) Kontoförmige Übersicht im Zusammenhang mit lohn- bzw. gehaltsabhängigen Abgaben

	14.4.2 Beispiel
	(1) Belege



	Aus dieser Gehaltsliste ist ersichtlich:
	Anmerkung:

	Änderungen ab 2021 geplant.
	(2) Ermittlung des Auszahlungsbetrages
	(3) Buchungssätze:

	Arbeiten Sie bitte die Übungsbeispiele 61 und 62 im Übungsteil durch.
	15 Reisekostenvergütung
	15.1 Übersicht
	Hinweis:

	15.2 Die Reisekostenvergütung im Detail
	15.2.1 Tagesgeld (für Verpflegung)
	Beispiele:
	Beachten Sie bitte:
	Beispiel:
	Beachten Sie bitte:

	15.2.2 Nächtigungsgeld
	Beachten Sie:

	15.2.3 Fahrtkosten
	Beachten Sie jedoch:


	15.3 Verbuchung der Reisekostenvergütungen
	Öffentliche Verkehrsmittel
	Privat-PKW des Angestellten
	Firmen-PKW

	15.4 Beispiele
	Beispiel 1
	Variante A: Frau Maier erhält die amtlichen Sätze vergütet, die Aliquotierung erfolgt lt. Gesetz
	Berechnung:
	Buchung:
	Variante B: Frau Maier erhält das Tagesgeld lt. Kollektivvertrag
	Berechnung:
	Buchung:
	Beispiel 2
	Berechnung:
	Hinweis:
	Buchungen:
	Beispiel 3 (Auslandsdienstreise)
	Hinweise:
	Berechnung:
	Buchung:


	15.5 Sonderproblem: Bewirtung von Geschäftsfreunden
	Beispiel:
	Nebenrechnung:



	16 Die Verbuchung von Steuern
	16.1 Übersicht
	Beachten Sie bitte:
	Die wichtigste Privatsteuer ist die Einkommensteuer.
	Einkommen pro Jahr in Euro
	Einkommensteuer
	Betrag für die ganze Stufe
	Kumuliert
	Bis 11.000
	Steuerfrei
	Über 11.000 – 18.000
	25 %
	1.750
	1.750
	Über 18.000 – 31.000
	35 % d.s. 4.550
	4.550
	6.300
	Über 31.000 – 60.000
	42 % d.s. 12.180
	12.180
	18.480
	Über 60.000 – 90.000
	48 % d.s. 14.400
	14.400
	32.880
	Über 90.000 – 1 Million
	50 % d.s. 455.000
	455.000
	487.880
	Über 1 Million
	55 %

	Näherungsweise Berechnung für ein Einkommen von EUR 36.000,-
	Hinweis:

	Buchungssatz:

	16.2 Die Verbuchung von Unternehmenssteuern
	16.2.1 Steuern, deren Höhe vom Finanzamt vorgeschrieben wird
	Besonderheit bei der Verbuchung der Körperschaftsteuer
	Buchungen zu den Vorauszahlungsterminen

	16.2.2 Steuern, die selbst zu berechnen sind

	16.3 Die Verbuchung der Kammerumlage
	Vorbemerkungen
	Bemessungsgrundlage
	Höhe (2020)
	Ausnahmen
	Entstehung der Abgabenschuld – Zahlung
	Verbuchung der Kammerumlage


	17 Der Jahresabschluss im Überblick
	17.1 Vorbemerkungen
	Beispiele:

	17.2 Rechtliche Regelungen (Hinweise)
	17.3 Die Grundsätze ordnungsmäßiger Bilanzierung
	17.4 Die Hauptprobleme beim Jahresabschluss
	17.4.1 Übersicht
	17.4.2 Inventur und Inventurverfahren
	Beispiele:

	17.4.3 Die Bewertung im Rahmen des Jahresabschlusses
	(1) Bewertungsgrundsätze
	Beispiele:
	Beispiele:
	Beispiel:
	Variante A: Wie muss bewertet werden, wenn die Aktien zu Beteiligungszwecken gekauft wurden, d.h. zum Anlagevermögen zählen?

	(2) Die Bewertung der verschiedenen Bilanzpositionen
	(3) Die Bewertungsprinzipien im Steuerrecht
	Hinweis:

	(4) Die Bewertung in der Praxis
	(5) Die Verbuchung der Veränderung des Wertansatzes bei nicht abnutzbarem Anlagevermögen


	18 Die Anlagenverrechnung
	18.1 Übersicht
	18.2 Verbuchung von Zugängen im Anlagevermögen





	Beachten Sie jedoch:
	Buchungssatz:

	Beispiel:
	Kauf einer Maschine auf Ziel
	Ermittlung des aktivierungspflichtigen Anschaffungswertes:
	Ermittlung des Gesamtbetrages an Vorsteuer:
	Buchungssatz:

	Beachten Sie bitte:
	Beispiel:
	Buchungen 2019:
	Buchungen 2020:
	Buchungssatz:

	Beispiel:
	Beachten Sie:
	Beachten Sie:

	Beispiel:
	Hinweis:
	(1) Einführung
	Hinweis:


	Hinweis zur Buchung auf den Folgeseiten:
	Beachten Sie:
	(2) Fertigstellung innerhalb eines Bilanzjahres
	Buchungssatz:


	Beispiel:
	Zunächst (während des Baus) wird gebucht:
	Aktivierung der Lagerhalle:
	(3) Fertigstellung in mehreren Bilanzjahren
	Buchungssatz:
	Im Jahr der Fertigstellung:


	Beispiel:
	Am 31.12.2019 ist zu buchen:
	Bei Fertigstellung 2020 ist zu buchen:
	(1) Einführung
	Beispiele:

	(2) Rechtliche Beurteilung von Leasingverträgen
	(3) Reines Leasing (reine Miete)
	Der Leasingnehmer (Nutzer) bucht:
	Der Leasinggeber bucht:

	(4) Mietkauf („verdeckter Kauf“) Hinweis:
	18.3 Abschreibung der abnutzbaren Anlagegüter
	Hinweis:
	(1) Einführung


	Beispiel (vereinfacht):
	(2) Die Berechnung der planmäßigen Abschreibung
	Rechengrößen und Rechenmethode
	Hinweis:


	Beispiel:
	Abschreibung von Wirtschaftsgütern, die nicht ein volles Jahr genutzt wurden
	Hinweis:


	Beispiele:
	Substanzwertabschreibung

	Beispiel:
	(1) Die direkte Abschreibung

	Sie wissen bereits:
	Buchungssatz:

	Beispiel:
	Abschreibungsplan:
	Beachten Sie:
	(2) Die indirekte Abschreibung

	Buchungssatz:

	Beispiel:
	Darstellung des Anlagekontos und der kumulierten Abschreibungen:
	1. Jahr:
	2. Jahr:
	3. Jahr:
	Hinweis:

	Berechnung der Zuschreibung – Beispiel (vgl. 18.3.3)
	Verbuchung der Zuschreibung
	(1) Aktivierung des Herstellungsaufwandes (Hinweis)
	Beispiel:

	(2) Die Abschreibung des aktivierten Herstellungsaufwandes
	Variante 1 (Normalfall):
	Variante 2:
	Variante 3:
	Zu beachten ist:

	Grafisch ergibt sich folgende Übersicht:
	Variante 1 – Normalfall: Abschreibung auf die Restnutzungsdauer des Altobjektes


	Beispiel (Fortsetzung aus (1)):
	Beachten Sie:
	Variante 2 – Abschreibung auf eine neue Gesamtnutzungsdauer

	Beispiel (Fortsetzung)
	Variante 3 – Abschreibung auf die Lebensdauer des neugeschaffenen Wirtschaftsgutes
	18.4 Das Ausscheiden von Anlagen
	Es ergeben sich folgende Buchungsschritte:


	Beispiel:
	Das Kontenbild zeigt
	Hinweis:
	Aufgabe 1:
	Lösung:
	Buchungssätze:
	Aufgabe 2:
	Laufende Buchungen:
	Buchungen beim Jahresabschluss
	Grafische Übersicht:
	Variante: Abwicklung Zug um Zug, d.h. gegen sofortige Barzahlung:
	Bitte betrachten Sie die Grafik:

	Beispiel:
	Beachten Sie:
	(1) mit Schadenersatz (Versicherungszahlung)

	Beispiel:
	(2) ohne Schadenersatz
	18.5 Die Aufzeichnung des Anlagevermögens in Nebenbüchern
	18.6 Der Ausweis der Anlagen im Rahmen des Jahresabschlusses (Der „Anlagenspiegel“)
	Hinweis:


	Beispiel:
	Anmerkungen zur Berechnung:
	19 Die steuerliche Behandlung von Kraftfahrzeugen (Stand 2020)
	1. PKW und Kombis, die überwiegend betrieblich genutzt werden
	Beachten Sie jedoch:
	Begünstigung für PKW ohne CO2-Ausstoß („reiner Elektroantrieb“)
	Hinweis:
	Privatnutzung:
	Beispiel:

	Verlust bei Totalschaden:
	Leasingaufwendungen für PKW:

	2. Privatnutzung eines Firmen-PKWs durch den Dienstnehmer (Stand ab 2020)
	Beachten Sie:
	o CO2 - Ausstoß in Gramm pro Kilometer.
	Beispiel: 2017 galt eine Obergrenze für den CO2 Ausstoß von 130 g pro Kilomter (nach NEFZ- Standard). Sie wurde jährlich um 3 g abgesenkt. Sie beträgt daher ab 1.1.2020 bis zum 31.3.2020 118 g pro Kilometer (nach NEFZ - Standard).
	o Fahrstrecke pro Monat
	Berechnungsbeispiel:
	Beachten Sie:


	3. Kraftfahrzeuge, die nicht überwiegend betrieblich genutzt werden
	4. NOVA (Normverbrauchsabgabe)
	Behandlung der NOVA

	5. Fahrtenbuch
	6. Die Umsatzsteuer beim Import von Fahrzeugen
	Neufahrzeuge:
	Gebrauchtwagen:
	Beachten Sie bitte:


	20 Forderungsausfälle und Forderungsbewertung
	20.1 Vorbemerkungen


	Durch Verkäufe oder Leistungen gegen spätere Zahlung („auf Ziel“) und Kreditvergabe entstehen Forderungen.
	Diese Forderungen können durch Zahlungsschwierigkeiten des Schuldners teilweise oder vollständig verloren gehen.
	Ein derartiger Forderungsausfall
	Die Verbuchung von Forderungsausfällen erfolgt
	Die Verbuchung von Forderungsausfällen gehört daher teilweise zu den laufenden Buchungen und teilweise in den Bereich des Jahresabschlusses.
	20.2 Rechtliche Grundlagen

	Auf Grund des Vorsichtsprinzips sind Forderungen, deren voller Eingang zweifelhaft ist, mit dem Wert anzusetzen, mit dem sie wahrscheinlich eingehen werden. Uneinbringliche Forderungen sind abzuschreiben.
	Es muss daher unterschieden werden zwischen
	Insolvenzrechtsänderungsgesetz 2010

	Seit 1.7.2010 gilt ein neues Insolvenzrecht (vgl. die zusammenfassende Grafik auf Seite 260). Die bisher geltende Ausgleichsordnung wurde mit 30.6.2010 außer Kraft gesetzt. Sie wird nicht mehr behandelt.
	Generell gilt: Gelingt es dem Schuldner nicht, das zahlungsunfähige bzw. überschuldete Unternehmen durch außergerichtliche Maßnahmen zu sanieren oder aufzulösen, kommt es zu einem gerichtlichen Insolvenzverfahren, das entweder zur Sanierung oder...
	Der Antrag zur Einleitung des Insolvenzverfahren muss beim zuständigen Landesgericht (in Wien Handelsgericht) eingebracht werden.
	Der Schuldner muss seine gesamten Vermögensverhältnisse (d.h. bei Einzelunternehmern und voll haftenden Gesellschaftern einer Personengesellschaft auch das Privatvermögen) offen legen. Er kann einen Sanierungsplanantrag beilegen. Das Gericht prüf...
	Je nach anzubietender Quote (das ist jener Teil der Schulden, die bezahlt werden können) kann es zu einem Sanierungsverfahren kommen, und zwar:
	Ist die Sanierung erfolgreich, wird die Restschuld erlassen.
	Kann kein (glaubhafter) Sanierungsplan vorgelegt werden oder lehnt das Gericht diesen ab, so wird das Konkursverfahren eingeleitet, d.h. das Unternehmen wird in Teilen oder als Ganzes veräußert (Liquidation). Die Gläubiger erhalten aus dem Verkauf...
	Der Forderungsrest bleibt rechtlich gesehen 30 Jahre aufrecht. Er wird jedoch in der Praxis vollständig ausgebucht.
	Reicht das vorhandene Vermögen nicht einmal zur Deckung der Kosten des Insolvenzverfahrens aus, wird das Insolvenz- bzw. Konkursverfahren mangels kostendeckenden Vermögens („mangels Masse“) abgelehnt. In einem solchen Fall wird das Verfahren ei...
	Aus der Übersicht auf Seite 260 lässt sich ableiten:
	Beachten Sie:

	In der Praxis und auch in wissenschaftlichen Publikationen wird teilweise die Meinung vertreten, dass Forderungen bereits dann als teilweise oder vollständig uneinbringlich anzusehen sind, wenn das Insolvenzverfahren eröffnet ist und die endgültig...
	Dubiose Forderungen können
	Beachten Sie:
	20.3 Forderungsausfall und Umsatzsteuer

	Der Ausfall von Forderungen aus Warenlieferungen und Leistungen stellt eine Veränderung des Entgeltes dar. Er führt daher auch zu einer Berichtigung der bereits verbuchten Umsatzsteuer.
	Beachten Sie jedoch:
	Beispiel:
	Beachten Sie:

	Mit Quote wird jener Teil der Forderung bezeichnet, den der Gläubiger erhält. Die Differenz zwischen der „Quote“ und 100 % ist daher der „Ausfall“.
	Berechnung:

	2. Ausfall von 70 % steht endgültig fest, daher
	Sollte unternehmensrechtlich zusätzlich eine Pauschalwertberichtigung vorgenommen werden, so müsste man die Berechnungsbasis folgendermaßen ermitteln:
	Der Sollstand der Pauschalwertberichtigung wird mit dem Iststand verglichen und durch Dotation bzw. Auflösung angepasst.
	20.4 Verbuchung uneinbringlicher Forderungen

	Uneinbringliche Forderungen sind aus dem Betriebsvermögen auszuscheiden.
	Beispiel:

	Das Konkursverfahren gegen Max Berger (20001) wird am 10.10. mangels Masse eingestellt, d.h. unsere Forderung an Berger in Höhe von EUR 12.000,00 (inkl. 20 % USt) ist uneinbringlich.
	20.5 Verbuchung „dubioser“ Forderungen
	(1) Berechnung der Einzelwertberichtigung
	Beachten Sie:
	(2) Verbuchung der Einzelwertberichtigung
	a) Noch keine Einzelwertberichtigung vorhanden
	b) Es ist bereits eine Einzelwertberichtigung für diese Forderung vorhanden
	Hinweis:
	Beispiel:

	(3) Berechnung und Verbuchung der Pauschalwertberechtigung



	Unternehmensrechtlich können alle Forderungen, die nicht einzeln wertberichtigt wurden, mit einem statistisch ermittelten Satz pauschal wertberichtigt werden.
	Basis ist der Betrag ohne Umsatzsteuer. Die Dotierung der Pauschalwertberichtigung muss in der steuerlichen Mehr-Wenigerrechnung ausgeschieden werden.
	Beispiel:
	20.6 Der Ausweis der Forderungswertberichtigungen in der Bilanz

	Einzel- und Pauschalwertberichtigungen werden in den publizierten Bilanzen nicht ausgewiesen.
	Beispiel:

	Kontenstände:
	2000
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Inland
	EUR
	8,000.000,00
	2080
	Einzelwertberichtigungen zu Inlandsforderungen
	EUR
	700.000,00
	2090
	Pauschalwertberichtigungen zu Inlandsforderungen
	EUR
	240.000,00
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen EUR 7,060.000,00
	Zu Pos.II/1: Zu den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen besteht eine Pauschalwertberichtigung von EUR 240.000,00.
	20.7 Zusammenfassung

	Hinweis: Wird eine einzeln wertberichtigte dubiose Forderung teilweise oder vollständig uneinbringlich (z.B. durch Abschluss oder Ablehnung eines Insolvenzverfahrens), wird
	Lösen Sie bitte die Aufgaben 90 bis 92 im Übungsteil
	21 Rechnungsabgrenzungen
	21.1 Übersicht
	21.2 Transitorien (im Voraus bezahlte Aufwände, im Voraus erhaltene Erträge)
	21.2.1 Aktive Transitorien („im Voraus bezahlte Aufwendungen“)
	Kontoförmige Darstellung:
	am 31.12. des Abschlussjahres
	am 1.1. des Folgejahres:
	Beispiel:
	Ermittlung der Abgrenzung (mit Schlussrechnung):
	Buchungen im Abschlussjahr:
	Buchungen im Folgejahr:


	21.2.2 Passive Transitorien („im Voraus erhaltene Erträge“)
	Kontoförmige Darstellung:
	am 31.12. des Abschlussjahres:
	am 1.1. des Folgejahres
	Beispiel:
	Ermittlung der Abgrenzung:
	Buchungen im Abschlussjahr:
	Buchungen im Folgejahr:



	21.3 Antizipationen (noch nicht bezahlte Aufwände, noch nicht erhaltene Erträge)
	21.3.1 Aktive Antizipationen („noch nicht erhaltene Erträge“)
	Kontenförmige Darstellung:
	Beachten Sie:
	Beispiel:





	Beachten Sie:
	Ermittlung des Rückstandes:
	Buchungen im Abschlussjahr:
	Buchungen im Folgejahr:
	21.3.2 Passive Antizipationen („noch nicht bezahlte Aufwände“)
	Buchungssatz am 31.12.:
	Buchungssatz bei Zahlung im Folgejahr:
	Beispiel:
	Ermittlung des Rückstandes:
	Buchungen im Abschlussjahr:
	Buchungen im Folgejahr:


	21.4 Rechnungsabgrenzung und Umsatzsteuer
	22 Rückstellungen
	22.1 Einführung
	Beispiel: Rückstellung für Prozessrisiko
	Beachten Sie bitte:


	22.2 Die Verbuchung von Rückstellungen
	22.2.1 Einführung
	Beachten Sie:
	Beispiele:
	Grafische Darstellung:

	Beachten Sie bitte:

	22.2.2 Die Bewertung von Rückstellungen in der Unternehmensbilanz und in der steuerlichen Erfolgsermittlung
	Anmerkung:

	22.2.3 Die Bildung und Auflösung von Rückstellungen
	Beispiel:
	Variante a) Exakte Lösung
	Der Schaden ist größer als die Rückstellung (vgl. Rechts- und Bertungskosten)
	Der Schaden ist geringer als die Rückstellung (vgl. Schadenersatz)

	Variante b) Lösung in kleineren Unternehmungen
	Buchungen am 30.4.: (der anfallende Aufwand wird ohne Beachtung der Rückstellungen gebucht)



	22.3 Die Abfertigungsrückstellung (Hinweise)
	(1) Abfertigungsrückstellung („Abfertigung alt“)
	(2) Betriebliche Mitarbeitervorsorge („Abfertigung neu“ – seit 1.1.2003)

	22.4 Pensionsrückstellung (Hinweise)
	22.5 Die Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube
	(1) Die Berechnung der nicht verbrauchten Urlaubstage
	Beispiel:

	(2) Die Berechnung pro Urlaubstag
	Beispiel, Fortsetzung:
	(3) Die Höhe der Urlaubsrückstellung
	Beispiel, Fortsetzung:
	Beispiel:
	Buchung:


	23 Rücklagen
	23.1 Begriff und Arten von Rücklagen
	Beachten Sie bitte:
	Hinweis:





	Weitere Einteilungskriterien wären:
	Nach dem gesetzlichen Zwang der Bildung:
	Nach dem Verwendungszweck:
	23.2 Das Buchungsprinzip für Rücklagen
	23.2.1 Bildung von Rücklagen
	23.2.2 Auflösung von Rücklagen
	Beachten Sie bitte:


	23.3 Kapitalrücklagen
	Erläuterungsbeispiel:
	Erläuterungsbeispiel:


	Erläuterungsbeispiel:
	Buchung:
	Buchung:
	23.4 Gewinnrücklagen

	Erläuterungsbeispiel:
	Buchung:
	23.5 „Unversteuerte Rücklagen“ - Hinweise

	Beispiel:
	24 Die Bilanzierung von Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung
	24.1 Übersicht
	(1) Bewertung von Forderungen in fremder Währung
	Beachten Sie:
	Beispiele:
	(2) Bewertung von Verbindlichkeiten in fremder Währung

	Beachten Sie:

	24.2 Die Bilanzierung von Forderungen in fremder Währung
	Grafische Darstellung:
	Beispiel:
	Beachten Sie:
	Nebenrechnung:
	Beachten Sie:

	24.3 Die Bilanzierung von Verbindlichkeiten in fremder Währung
	Buchungssatz:
	Grafische Darstellung:
	Beispiel:
	Beachten Sie: strenges Höchstwertprinzip! Gerechnet wird mit den „niedrigeren Kursen“ („Erhalten Sie“ bzw. „Verkauf“).
	Nebenrechnung:



	25 Ermittlung und Bewertung des Wareneinsatzes (Verbrauches) und des Vorrates an Handelswaren, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen
	25.1 Methoden der Einsatzermittlung (Übersicht)
	25.2 Die Ermittlung der Verbrauchsmengen
	Beispiele:
	(1) Die indirekte Einsatzermittlung

	Beispiel:
	(2) Die direkte Einsatzermittlung

	Beispiel:
	Beachten Sie:

	25.3 Die Bewertung von Wareneinsatz (Verbrauch) und Endbestand, wenn Anfangsbestand und Zukäufe den gleichen Preis haben
	1600 HW-Vorrat / 5010 HW-Verbrauch EUR 30,00
	5010 HW-Verbrauch / 1600 HW-Vorrat EUR 570,00
	5800 Abschreibung Vorräte / 1600 HW-Vorrat EUR 20,00
	7800 Abschreibung Vorräte / 1600 HW-Vorrat
	1600 HW-Vorrat / 5010 HW-Verbrauch EUR 50,00
	5010 HW-Verbrauch / 1600 HW-Vorrat EUR 550,00
	9850 SBK / 1600 HW-Vorrat EUR 80,00
	5800 Abschreibung Vorräte / 1600 HW-Vorrat EUR 8,00
	7800 Abschreibung Vorräte / 1600 HW-Vorrat
	9850 SBK / 1600 HW-Vorrat EUR 72,00
	Hinweise:

	25.4 Die Bewertung von Wareneinsatz (Verbrauch) und Endbestand, wenn Anfangsbestand und Zukäufe verschiedene Preise haben
	25.4.1 Einführung
	Beachten Sie:

	25.4.2 Das gewogene Durchschnittspreisverfahren
	Verbuchung:
	Buchungssätze:
	Buchungssätze:
	Beachten Sie:


	25.4.3 Das FIFO-Verfahren
	Verbuchung: Die Zukäufe wurden sofort in Klasse 5 verbucht.
	Beachten Sie bitte:

	Wichtig ist:

	25.4.4 Das gleitende Durchschnittspreisverfahren
	Ergänzung der Angabe aus 25.4.2:
	Kommentar:
	Beachten Sie:
	Verbuchung:

	Buchungssätze:
	Hinweis:
	Verbuchung:

	25.4.5 Das Identitätspreisverfahren

	25.5 Verbuchung des Wareneinsatzes und des Endbestandes (grafische Zusammenfassung)
	26 Bestandsveränderungen und Bewertung von unfertigen Erzeugnissen und Fertigerzeugnissen
	26.1 Bestandveränderungen
	26.1.1 Grundlagen
	Fertigerzeugnisse



	sind Produkte in Produktionsbetrieben, die am Bilanzstichtag den Produktionsprozess vollständig durchlaufen haben.
	Unfertige Erzeugnisse

	sind Produkte, die am Bilanzstichtag den Produktionsprozess nur zum Teil durchlaufen haben und erst in der nächsten oder vielleicht erst in der übernächsten Periode fertig gestellt werden.
	In allen Fällen werden während des Jahres alle Aufwendungen (Löhne, Materialeinsatz, Energie etc.) auf den entsprechenden Aufwandkonten verbucht.
	Am Jahresende wird im Rahmen der Inventur und der Nachkalkulation festgestellt, wie hoch der Endbestand an Halb- und Fertigfabrikaten ist.
	26.1.2 Ermittlung der Herstellungkosten

	Zu berücksichtigen sind Materialkosten und Materialgemeinkosten, Fertigungslöhne und Fertigungsgemeinkosten. Die Berechnungsmethoden stammen aus der Kostenrechnung. Die Ansätze werden jedoch aus den entsprechenden Aufwendungen laut Finanzbuchhaltu...
	In diesem Lernbehelf werden die Ergebnisse der Berechnungen meist vorgegeben und sie müssen lediglich die Verbuchung durchführen. In der Praxis ist jedoch die Ermittlung der Werte das Hauptproblem.
	26.1.3 Korrekturbuchungen am Jahresende

	Überlegen Sie, in der G+V sollen den Verkaufserlösen jene Aufwände gegenüber stehen, die von diesen verkauften Erzeugnissen verursacht wurden. In den meisten Fällen wurde jedoch mehr oder weniger verkauft als in diesem Jahr produziert wurde.
	Es gibt folgende Möglichkeiten:
	(1) Es wurde auf Lager produziert – der Endbestand ist höher als der Anfangsbestand

	In der Buchhaltung muss dieser höhere Endbestand ausgewiesen werden.
	Die am 31.12. nicht verkauften Fertigerzeugnisse und die vorhandenen unfertigen Erzeugnisse sind zu aktivieren, d.h. als Vorrat auszuweisen. Der dafür angefallene Aufwand wird durch eine Ertragsbuchung ausgeglichen.
	Beispiel:

	Durch die Korrekturbuchung wird
	(2) Es wurde auch Lagerware verkauft – der Endbestand ist niedriger als der Anfangsbestand

	In diesem Fall wurde der Lagerbestand abgesenkt.
	D.h. es wurde mehr verbraucht (weiter verarbeitet, verkauft) als erzeugt wurde.
	Der Bestand ist daher zu vermindern und die Aufwendungen sind zu erhöhen.
	Beispiel:
	Weiterführender Hinweis:

	Bei der Bilanzierung muss vor allem bei den Fertigerzeugnissen kontrolliert werden, ob die ermittelten Herstellungskosten durch die Marktpreise gedeckt sind. Von den vermutlich erzielbaren Marktpreisen sind die wahrscheinlich anfallenden Vertriebs- u...
	Beispiel:

	Eine Schifirma hat zum Bilanzstichtag 2000 Paar Schi eines bestimmten Modells auf Lager. Laut Kostenrechnung sind pro Paar EUR 100,00 zu aktivieren.
	Da Vorjahrsschimodelle nur mehr zu Abverkaufspreisen abgenommen werden, rechnet die Schifirma wie folgt:
	Regulärer Abnahmepreis durch den Sportartikelhandel EUR 150,00, Preisnachlass für Vorjahrsmodell 40 %, anfallende Vertriebskosten 10 % vom regulären Abnahmepreis, d.h. für die Schi können netto nur mehr etwa EUR 75,00 erlöst werden. Der Bestand...
	Sie können sich vermutlich vorstellen, dass die Bewertung von unfertigen und fertigen Erzeugnissen einschließlich der Berücksichtigung der zukünftigen Marktsituation Anlass zu umfangreichen Diskussionen bietet. Diese werden in der weiterführende...
	Wir begnügen uns im Rahmen dieser Einführung damit, anhand eines gegebenen Endbestandes an Erzeugnissen die Bestandsveränderung zu ermitteln und zu verbuchen.
	26.2 Noch nicht abgerechnete Aufträge

	Gleiche Probleme ergeben sich für nicht abgerechnete Aufträge.
	Beispiel:

	Eine Straßenbaufirma hat bereits ein Teilstück einer Straße fertig gestellt, aber noch nicht abgerechnet. Die bezahlten Löhne und Lohnnebenkosten, das verbrauchte Material etc. wurden als Aufwand verbucht. Diesem Aufwand stehen jedoch noch keine ...
	Selbstverständlich ist auch in diesem Fall eine Verminderung des Bestandes an „noch nicht abgerechneten Aufträgen“ möglich, weil im Abschlussjahr mehr Aufträge fertig gestellt als neu begonnen wurden.
	Lösen Sie bitte die Übungsaufgaben 109 und 110 im Übungsteil
	27 Bilanzierung von Anzahlungen
	27.1 Bilanzierung von Anzahlungen im Abschlussjahr
	Variante 1 (unter Einschaltung eines Interimskontos - vgl. Kapitel 9.3.2)


	Die weißen Felder zeigen den Stand vor der Bilanzierung, die grau unterlegten Felder die Buchungen bei der Bilanzierung.
	Variante 2 (unter Einschaltung eines Umsatzsteuer-Evidenzkontos)
	Beispiel:
	Variante 1 (unter Einschaltung eines Interimskontos)
	27. 2 Eröffnung der Anzahlungskonten im Folgejahr
	Hinweis:
	27.2.1. Eröffnungsbuchungen bei Variante 1 (Buchung mit Interimskonto)
	(1) Erhaltene Anzahlungen (Variante 1 Buchung mit Interimskonto)
	(2) Geleistete Anzahlung (Variante 1: Buchung mit Interimskonto)

	27. 2. 2 Eröffnung der Konten bei Variante 2 (mit USt-Evidenzkonto)
	(1) Erhaltene Anzahlungen (Variante 2, mit USt-Evidenzkonto)
	(2) Geleistete Anzahlungen (Variante 2, mit VSt- Evidenzkonto)


	28 Der Jahresabschluss im engeren Sinn
	28.1 Einführung
	28.2 Abschlussarbeiten – Ermittlung des unternehmerischen Jahresergebnisses
	28.2.1 Erstellen der Saldenliste
	Beachten Sie bitte:
	Beispiel:

	28.2.2 Durchführung der Um- und Nachbuchungen
	Beachten Sie dabei:
	Beispiel (Fortsetzung)
	Anmerkung:
	Ihre Aufgabe:
	Lösung:

	28.2.3 Erfolgsermittlung aus der Buchungsliste
	Schema der Erfolgsermittlung:
	Beachten Sie:
	Aufgabe/Beispiel (Fortsetzung):
	Lösung:

	28.2.4 Lehrbeispiel
	Um- und Nachbuchungen für 2019:
	Anmerkungen zu 2–4:
	Kommentar:
	Anmerkungen:
	Anmerkungen:
	Jahresgewinn 2019:


	28. 3 Vom unternehmensrechtlichen zum steuerrechtlichen Jahresergebnis
	28.3.1 Einführung
	28.3.2 Behandlung KESt-pflichtiger Kapitalerträge
	Sie wissen bereits:
	Beachten Sie:

	Beispiel:
	Lösung Variante A:
	Lösung Variante B:

	28.3.3 Behandlung pauschaler Forderungsbewertung
	Sie wissen bereits:
	Beispiel 1 – Pauschal-WB wird erhöht:
	Lösung Variante A:
	Lösung Variante B:
	Beispiel 2 – Pauschal-WB wird vermindert:
	Lösung Variante A:
	Lösung Variante B:
	Anmerkung:


	28.3.4 Korrekturen im Rückstellungsbereich (vgl. Kapitel 22.2.2)
	Beispiel:
	Anmerkungen:
	Hinzurechnungen:
	Hinweis:

	Ermittlung des steuerpflichtigen Jahresgewinns:
	Variante A:
	Variante B:

	28.3.5 Behandlung von Geldbeschaffungskosten
	28.3.6 Behandlung von PKW
	28.3.7 Weitere Abweichungen
	28.3.8 Steuerliche Sonderbestimmungen für die Bauwirtschaft

	28.4 Zur Darstellung publizierter Jahresabschlüsse (Hinweise)
	Bitte beachten Sie:
	Hinweis:

	28.5 Zur Bilanzpolitik (Hinweise)
	Zusammenfassendes Beispiel:

	28.6 Der Jahresabschluss nach unterschiedlichen Standards (Hinweise)
	o Unternehmensgesetzbuch
	o Österreichisches Einkommensteuer- und Körperschaftsteuerrecht
	o IFRS/IAS (International Financial Reporting Standards, International Accounting Standards)
	o General Accepted Accounting Principles (GAAP)

	28.7 Exkurs: Die G+V-Rechnung nach dem Umsatzkostenverfahren
	Hinweis:
	Grafische Darstellung der Verbuchung nach dem Umsatzkostenverfahren:
	G+V – Elektronik Ges.m.b.H. (in Mio Euro)





	29 Die chronologische Verbuchung (Das Journal) – Hinweis
	30 Die Nebenbücher
	30.1 Einführung

	Wie schon in Kapitel 2.1.2 angeführt, können Nebenbücher als Ergänzung zu Hauptbuch und Journal geführt werden.
	Aufgaben der Nebenbücher:
	Die wichtigsten Nebenbücher sind:
	30.2 Die Verbuchung von Bargeschäften und die Registrierkassenpflicht
	30.2.1 Registrierkassen- und Belegerteilungspflicht


	Durch eine Änderung der Bundesabgabenordnung wurde ab 2016 eine generelle Pflicht zur elektronischen, nicht manipulierbaren Einzelaufzeichnung der Barumsätze eingeführt. Zu den Barumsätzen zählen auch Zahlungen mit Bankomatkarte und Kreditkarte.
	Seit dem 1. April 2017 müssen alle Kassenbelege, die von Registrierkassen ausgedruckt werden, auch einen sogenannten QR-Code enthalten. Dieser Code macht die Belege fälschungssicher. Man kann so bei jedem Beleg elektronisch feststellen, wann der Be...
	Die Aufzeichnungspflicht der Einzelumsätze gilt für alle Betriebe ab einem Jahresumsatz von EUR 15.000,-, wenn die Barumsätze EUR 7.500,- im Jahr übersteigen.
	Ausnahmen gibt es nur für die sogenannte „Kalte Hände“ Regelung bis zu einem Umsatz von EUR 30.000,-, das sind Umsätze, die nicht in Verbindung mit umschlossenen Räumlichkeiten getätigt werden (z.B. Straßenhändler, Speiseeishändler mit mo...
	Marktstände, Kebab- und Würstelbuden etc. müssen daher Registrierkassen verwenden, da sie die Umsatzgrenzen in der Regel übersteigen.
	Bei sonstigen mobilen Umsätzen, z.B. Masseure, Friseure, Ärzte, Tierärzte mit Hausbesuch müssen Rechnungen (Paragon reicht aus) ausgestellt und im Nachhinein am Betriebsort in die Registrierkasse eingegeben werden.
	Gleichzeitig gilt eine Belegerteilungspflicht, d.h. der Käufer oder Leistungsempfänger muss einen Beleg erhalten und annehmen. Strafbestimmungen für den Annahmepflichtigen gibt es derzeit keine. Zu empfehlen ist jedoch, den Beleg frühestens nach ...
	30.2.2 Die Verbuchung von Ein- und Auszahlungen bei Verwendung einer Registrierkasse
	(1) Einführung


	Die niedrigen Grenzen für die Registrierkassenpflicht führen dazu, dass fast alle Unternehmen, die Barumsätze tätigen, diese mit Hilfe einer Registrierkasse aufzeichnen müssen.
	In der Regel werden die Daten der Registrierkasse auch direkt elektronisch in das Buchhaltungssystem übernommen.
	Für die einzelnen Ein- und Auszahlungen und für die Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer sind Codes vorgesehen, die automatisch eine richtige Zuordnung sicher stellen.
	Ein täglicher Ausdruck ist sinnvoll, um die Richtigkeit des Kassenstandes kontrollieren zu können.
	Hinweis:

	Um die Fehlerfelder zu begrenzen, haben Kassierer und Kassierinnen in Unternehmen mit mehreren Kassen und mehreren zuständigen Mitarbeitern eigene Kassenladen, damit ein fliegender Wechsel an den Kassenterminals ohne Kassenstandskontrolle möglich ist.
	Da die Software für die Registrierkassen nicht einheitlich ist, können die Ausdrucke nur an ausgewählten Beispielen dargestellt werden.
	Im Wesentlichen muss die Registrierkasse unterscheiden können:
	a) Eingänge
	b) Ausgänge
	(2) Tagesberichte von Registrierkassen und deren Verbuchung

	Wie einzelne Registrierkassenbelege aussehen, haben Sie bereits in einigen Abschnitten gesehen. Zu Ende des Tages sollte ein Tagesbericht ausgedruckt werden, da durch einen physischen Kassensturz festgestellt werden muss, ob tatsächlich der Betrag i...
	Hinweis:

	Wir weisen nochmals darauf hin, dass die Ausdrucke je nach Softwaresystem verschieden sind.
	Nachfolgend finden Sie den Summenteil des Tagesausdrucks einer Registrierkasse und rechts daneben die automatischen Soll und Habenbuchungen, die sich aus dem Kassenbericht ergeben.
	Die Kassensoftware ermöglicht ferner das Ausdrucken zahlreicher Statistiken, wie Umsätze nach Warengruppen, Zahl der Transaktionen, Durchschnittsumsatz pro Transaktion etc.
	Beispiel: Kassenbericht, Summenteil, Buchungen erfolgen elektronisch

	Zu den Buchungen vergleichen Sie bitte die Abschnitte 9.2.4 (Zahlung mittels Kredit- bzw. mittels Bankomatkarte) und Abschnitt 12 (Gutscheine).
	In der Zeile Wechselgeld finden Sie den Anfangsbestand (jenen Betrag, der über Nacht in der Kasse belassen wurde).
	In der Zeile Bankeinlage jenen Betrag, der bei der Bank am Abend (meist via Nachttresor) eingelegt wurde.
	Die Bezeichnung der beiden Zeilen ist je nach Software verschieden.
	Hinweis:

	Die Verrechnung eines Kassenmankos ist verschieden. Bei größeren Einzelhandelsbetrieben erhalten Kassierinnen und Kassiere meist eine Fehlgeldentschädigung und haften dann für Fehlbeträge. Diese werden dann zunächst auf ein Verrechnungskonto im...
	Etwaige Mehrbeträge wird man in der Regel entnehmen, sonst müsste man sie als umsatzsteuerfreien (keine Lieferung oder Leistung) aber Gewinn erhöhenden Ertrag verbuchen.
	Lösen Sie bitte die Übungsaufgaben 120 und 121 im Übungsteil
	30.3 Das Wareneingangsbuch

	Die Bundesabgabenordnung (§ 127) verpflichtet alle gewerblichen Unternehmer, ein Wareneingangsbuch zu führen. In das Wareneingangsbuch sind alle Waren, Rohstoffe, Hilfsstoffe, unfertigen Erzeugnisse und Fertigteile einzutragen, die der Unternehmer ...
	Nicht eintragungspflichtig sind jedoch Gegenstände des Anlagevermögens, völlig wertlos im Betrieb eintreffende Gegenstände, Büromaterial, Heizmaterial, Treibstoffe u.ä.
	Von der Verpflichtung zur Führung eines Wareneingangsbuches sind befreit:
	Das Wareneingangsbuch muss für jeden Posten folgende Eintragungen enthalten:
	Beispiel:
	31 Die Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
	31.1 Einführung
	31.1.1 Der grundsätzliche Aufbau der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
	Die wichtigsten Unterschiede zur Gewinnermittlung in der doppelten Buchhaltung sind:
	Beachten Sie:

	31.1.2 Die Aufzeichnungen bei der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
	Hinweis:

	31.1.3 Die Umsatzsteuerverrechnung in der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
	a) Das Nettosystem
	b) Das Bruttosystem
	Hinweis:



	31.2 Die Erfolgsermittlung bei der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
	31.2.1 Fallbeispiel zur Gewinnermittlung bei der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
	Hinweis:

	31.2.2 Gewinnermittlung und Umsatzsteuerzahllast nach der Nettomethode
	(1) Gewinnermittlung (Nettomethode)
	Anmerkung 1: zur Lohnverrechnung
	Anmerkung 2: Vorsteuer und Abschreibung bei Anlagenanschaffung
	(2) Ermittlung der Umsatzsteuerzahllast für Dezember (Zahlung bis 15. Februar)

	31.2.3 Die Gewinnermittlung nach der Bruttomethode
	Einnahmen:
	Ausgaben:
	Anmerkung 1:
	Hinweise:


	31.3 Gegenüberstellung der Brutto- und der Nettomethode
	31.4 Steuerliche Begünstigungen bei der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung
	Anhang I Unternehmensgesetzbuch – UGB


	§ 224 UGB: Gliederung der Bilanz
	§ 231 UGB: Gliederung der GuV
	DRITTER TITEL – Bilanz
	Gliederung
	VIERTER TITEL
	Gewinn- und Verlustrechnung Gliederung
	Anhang II SOLL und HABEN in der DOPPELTEN BUCHHALTUNG
	Anhang III Kontenplan der Fernuniversität Hagen (Deutscher Gemeinschaftskontenrahmen)
	Anhang IV
	Übersichtsgliederung des Österreichischen Einheitskontenrahmens 2014

	Anhang V – Kontenplan zur „Einführung in die Buchhaltung“
	Klasse 0 Anlagevermögen und Aufwendungen für das Ingangsetzen, Erweitern und Umstellen eines Betriebes
	Klasse 1 Vorräte
	Klasse 2 Sonstiges Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten
	Klasse 3 Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungen
	Klasse 4 Betriebliche Erträge
	Klasse 5 Materialaufwand und Aufwendungen für bezogene Leistungen
	Klasse 6 Personalaufwand
	Klasse 7 Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen
	Klasse 8 Finanzerträge und Finanzaufwendungen (80 – 83)
	a.o. Erträge und a.o. Aufwendungen (84)
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (85)
	Rücklagenbewegung (86 – 89)
	Klasse 9: Eigenkapital, unversteuerte Rücklagen, Abschlusskonten

	KONTENKLASSEN
	ANLAGEVERMÖGEN
	Klasse 0
	Immaterielle Vermögensgegenstände
	Sachanlagen
	Finanzanlagen
	UMLAUFVERMÖGEN
	Klasse 1 Vorräte
	Klasse 2 Sonstiges Umlaufvermögen und Rechnungsabgrenzungsposten
	FREMDKAPITAL
	Klasse 3 Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungen
	ERFOLGSKONTEN
	Betriebliche Erträge
	Klasse 4
	Betriebliche Aufwendungen
	Klasse 5 Materialaufwand und Aufwendungen für bezogene Leistungen
	Klasse 6 Personalaufwand
	Klasse 7 Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen
	Finanzerträge und Finanzaufwendungen
	Klasse 8
	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag
	Klasse 8
	Rücklagenbewegung
	Klasse 8
	EIGENKAPITAL
	Klasse 9
	ABSCHLUSS- und ERÖFFNUNGSKONTEN
	Klasse 9
	Anhang VI zu 4.2.6
	Anhang VII zu 4.2.6
	Anhang VIII zu 13.3.3 (1)
	Anhang IX zu 13.3.3 (2)
	Anhang X – Lösungsteil
	zu den Übungsbeispielen des Übungsteils
	1. Den realen Gegebenheiten entsprechen: Bankguthaben, Lieferantenschulden Verzerrt werden sein: Anlagen (entspricht die Abschreibung der tatsächlichen Abnutzung?) Warenbestand (Was kosten die Waren am 31.12.?)
	2. Der „wahre“ Gewinn und das „richtige“ Eigenkapital werden eher größer sein, da die Aktiva durch Bewertungsvorschriften eher unterbewertet sind (vgl. Kapitel 17.4.3)
	3. Bilanzgleichungen:
	4. Bitte beantworten Sie die beiden Fragen:
	(a) Der Saldo des G+V-Kontos ist ein
	ý Gewinn
	¨ Verlust Zutreffendes bitte ankreuzen!
	(b) Das Eigenkapital wurde durch den Übertrag des Saldos des G+V-Kontos
	ý erhöht
	¨ vermindert Zutreffendes bitte ankreuzen!


	Lösung zur Zusatzfrage:



	Ermittlung der Erwerbsteuer (Selbstbemessungssteuer):
	Berechnung:
	Reisekostenabrechnung:
	Reisekostenabrechnung:
	Bewirtung:
	Verbuchung der Kreditkartenbelege samt Abbuchung:
	Verbuchung der Reisekostenabrechnung:
	Buchungen im 1. Jahr (Baubeginn):
	Buchungen im 2. Jahr (Baufortsetzung und Fertigstellung):
	Aufgabe 1 – Jahr 2021:
	Aufgabe 2 – Jahr 2023:
	Aufgabe 3 – Jahr 2024 (Fortsetzung von Aufgabe 2):
	Aufgabe 4 – Jahr 2025 (Fortsetzung von Aufgabe 3):
	Aufgabe 5 – Jahr 2026 (Fortsetzung von Aufgabe 3 und 4):
	Berechnung:
	Abschreibung:
	Buchungssatz:
	Nebenrechnung:
	Jahr 2021
	Jahr 2022
	Jahr 2023
	Berechnung:
	Anlagenspiegel (Ausschnitt):
	Berechnungen für 2021
	Anlagenspiegel für 2021
	Berechnungen für 2022
	Berechnung der Zuschreibung:
	Anlagenspiegel für 2022
	Berechnung der Abschreibung:
	Aufgabe 2:
	Berechnung:
	Buchungssatz:
	Ermittlung erfoderliche Einzelwertberichtigung:
	Jahr 01
	Jahr 02
	Auszug aus den Personenkonten
	Nebenrechnungen:
	a)
	b)
	Auszug aus den Personenkonten
	c) Gewinnauswirkung:
	d) Offene Forderungen per 31.12. ...
	Buchungssatz:
	Konten des Abschlussjahres
	Hinweis: Die grau hinterlegten Zeilen stellen die Abschlussbuchungen dar.
	Konten des Folgejahres
	Aufgabe 1:
	Aufgabe 2:
	Variante:
	ad FW-Forderungen
	ad FW-Verbindlichkeiten
	Berechnung:
	Aufgabe 1
	Berechnung nach dem gewogenen Durchschnittspreisverfahren:
	Aufgabe 2
	Berechnung nach dem FIFO-Verfahren:
	Verbuchung nach dem FIFO-Verfahren (Zukäufe als Aufwand):
	Indirekte Ermittlung des Rohstoffverbrauchs:
	Berechnung und Verbuchung nach dem gewogenen Durchschnittspreisverfahren:
	Berechnung und Verbuchung nach dem FIFO-Verfahren:
	Berechnung:
	PERSONENKONTEN:
	HAUPTBUCHKONTEN:
	Ermittlung des Abschreibungsbetrages
	Ermittlung des endgültigen Jahresergebnisses
	Ermittlung des endgültigen Jahresergebnisses
	Ermittlung des endgültigen Jahresergebnisses
	Ermittlung des endgültigen Jahresergebnisses
	Zusatzaufgabe:
	Variante A
	Variante B
	Kommentar zu Ü 120:
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